
146 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen de~ Nationalrates XIII. GP 

17. 1. 1972 

Regierungsvorlage' 

Vertrag 
zwischen der Republik österreich und' der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 

Verlauf 'der gemeinsamen Staa,tsgrenze 

Die Republik österreich 

und 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft 

vom Wunsdie geleitet, den Verlauf der Staats­
grenze zwischen Piz' Lad und Bodensee festzule­
gen, sind übereingekommen; zu diesem Zweck 
einen Vertrag abzuschließen. 

Sie haben zu ihren Bevollmädltigten er~arint: 

, Der Bundespräsident der Republik Österreich: 

Herrn Dr. Rudolf Kir c,h s chi ä ,{e r, Bun­
desminister für, Auswärtige Angelegenheiten, 

Der Schweizerische 'Bundesrat: 

Herrn Dr. Alfred Es c her, außerordent­
licher und bevollmächtigter Botschafter,' 

die nach' Austausch ihrer in gu~er und gehoriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes verein­
bart ha:ben: 

Artikel 1 

(1) Der Verlauf der Sta.atsgrenze zwischen der 
Republik österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossensdlaft wird bestimmt: 

1. im tIauptabschnitt Tirol-Graubünden (zwi­
schen dem Dreiländergrenzpunkt am Piz Lad 
und der Dreiländerspitze) durch 
die Grenzbeschreibung (AnJage 1), 
das Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte 
(Anlage 2) und 
die Blätter Nr. 1179, 1159, 1178 und 1198 der' 
Gren~karte österreich-Schweiz im Maßstab 
1 : 25.000 (Anlage ,3) und überdies 

im Abschnitt Altfinstermünz-Martinsbruck 
durch die 14, Luftbilder (Nr.: 7097 bis 7110) 
vom 21.' September 1966; denen die Mittel­
linie des Inn'zuentnehmen iS't{An1age 4), 
im Abschnitt, Schalklhof~Altfinstermünz 
'dur~' den Detailplari" im Maßstab 1: 10.000 
auf dem Blatt Nr. 1179 der Grenzkarte öster­
reich~Schweiz im' Maßstab 1 :25;000 (An­
lage 5), 
in den A,bschnitten SchalkFbach, Spisser Mühle 
und Malfrag bis zum Grenzpunkt Nr. 8 durch 
die 12 Luftbilder (Nr. 7083 bis 7094) vom 

, 21. September' 1966, die 20 Luftbilder 
(Nr. 6062 bis 6069 und 6074 bis 6085) vom 

, 19. Juli 1967 und die 2 Luftbilder (~r. 6217 
,und 6218) vom 8. August 1967, denen die 

Mittellinie zwischen dem linksufrigen und dem 
rechtsufrigen Hangfuß -des Schalklbaches, des 
Zandersbaches und des Malfragbaches ,zu ent­
nehmen ist (An:lage 6); 

2. im Hauptabschnitt Voral1~ber,g~Gratubünd~n 
(zwischen der Dreiländerspitze und dem Drei­
ländergrenzpunkt Naafk0l'f) durch 
die Grenzbeschr,eibung (Anlage 7), 

das, Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte 
(Anlage 8) und 
die Blätter Nr. 1198, 1178, 1177, ,1157 und 
1156 der Grenzkarteöst,erreich-Schweiz im 
Maßstab 1 : 25.000 (Anlage 9); 

3. im Hauptabschniti Vorarlb~rg-St; Gallen 
(zwischen dem Dreilärtdergrenzpunkt mit 
dem Fürstentum Liechtenstein im Rhein uoo 
der Einmündung des Alten Rheines in den 

'Bodensee) 
a) im Abschnitt' Dreiländergrenzpunkt-An­

fang des Diepoldsauer Durchstiches (Unter­
abschnitte Dreiländergrenzpunkt-Illmün­
dung und Rhein Obere Strecke) durch 

die Grenzbeschreibung (Anlage 10), 
,das Koordiljatenverzeich'nis der Grenz-' 
punkte (Anlage 11) und 
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2 146 der Beill3!gen 

-die Blätter Nr. 1115, 1116 und 1096 der 
. Grenzbrte ö~terreich-Schweiz im Maß-
stab 1 : i5.oo0 (Anlage 12); . 

b) im Abschnitt Alter Rhein Hohenernser 
Kurve durch ' 

die Grenzbesshrei'bung (Anlage 13), 
das Koordinatenverzeichnis der Grenz­
punkte (Anlage 14) sowie 
den Detailplan im Maßstab 1 : 5000 (An­
lage 15); 

c) im Abschnitt Rhein Zwischenstrecke (Ende 
des Diepoldsauer Durchstiches-Anfang des 
Fus~acher Durchstiches) durch 

die Grenzbeschreibung (Anlage 16), 
das Koordinatenverzeichnis der Grenz­
punkte (Anlage 17) und 
die Blätter Nr.l096 unrd 1076 der Grenz­
karte österreich-Schweiz im Maßstab 
1 : 25.000 (Anlage 18); 

d) im Abschnitt Brugger Horn durch 
die Grenzbeschreibung (Anlage 19), 
das Koordinatenverzeichnis der Grenz­
punkte (Anlage 20) sowie 
den Detailplan im Maßstab 1 : 5000 (An­
lage 21) und 

,e) im Abschnitt Aher Rhein BI'UJgger Horn-
Bodensee durch 

die GrenzbeschreiJbung (Anlage 22») 
das Koordinatenverzeichnis der Grenz­
punkte (Anlage 23) 'und 
den Detailplan im Maßst;Jjb 1 : 5000 (An­
lage 24). 

(2) Die im Absatz 1 angeführten Urkunden 
bilden in ihrer Gesamtheit als Grenzurkunden­
werk einen integrierenden Bestandteil dieses Ver­
trages. 

(3) Die Staatsgrenze im Bodensee wird durch 
diesen Vertrag nicht berührt. 

. Artikel 2 

(1) Die auf Grund des Artikels 1, Absatz 1, 
Ziffer 3, Buchstaben a und c dem Hoheitsgebiet 
det Schweizerisdten Eidgenossenschaft zufallen­
den Gebietsteile im Ausmaß von etwa 16;1 ha 
gehen in das .lastenfreie Eigentum des Kantons 
St. Gallen über. Die auf Grund des Artikels 1, 
Absatz 1, Ziffer. 3, Buchstaben a und c dem Ho­
heitsgebiet der. Republik ö!/terreich zufallenden 
Gebietst~ile im Ausmaß VOJ;l etwa 6,4 ha und die 
auf Grund derselben Bestimmungen dem Ho­
heitsgebiet der Republik österreich zum Aus­
gleich' zufallenden Gebietst·eile· im Ausmaß von 
9,7 ha Igehen .in das lastenfreie Eigentum der 
Republik österreich . (Bund) über. 

'(2) Dritte, die' durch den lastenfreien Eigen­
tumsübergang allenfalls in ihren Rechten an den 
ÜlbeI1ge,gangenen Liegenschalften verletzt wurden, 
können keine Ansprüche gegenden Staat, dem 
die Liegenschaften zufallen, geltend machen. 

Artikel 3 

Die Staatsgrenze grenzt die Hoheitsgebiete der 
Vertragsstaaten sowohl auf der Erdoberfläche als 
auch in lotrechter Richtung im Luftraum und 
unter der Erdoberfläche voneinander aJb. Dieser 
Grundsatz gilt insbesondere auch für d~n Grenz­
verlauf in oberirdischen und unterirdischen Bau­
ten jeder Art. 

Artikel 4 

Die durch Artikel 1 festgelegte Staatsgrenze 
ist auch dort, wo sie in Gewässern verläuft, un­
veränderlich. 

Artikel 5 

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Aus­
legung oder die Anwendung dieses Vertrages 
sollen durch die zuständigen ,Behörden der Ver­
tragsstaaten beigelegt werden. 

(2) K~nn eine Meinungsverschiedenheit auf 
diese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie auf 
Verlangen eines der Vertragsstaaten einem 
Schiedsgericht zu unterbreiten. 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
Igebildet, indem j.eder Vertragsstaat ein Mitglied 
bestellt und beide Mi~glieder sich auf den Ange­
hörigen eines dritten Staates als Obmann einigen, 
der von den Regierung.en der Vertragsstaaten zu 
bestellen ist. Die Mitglreder sind innerhalb von 
zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei 
Monaten zu besteHen, nachdem der eine Ver­
tragsstaat dem anderen mitgeteilt hat, daß er die 
Meinungsverschiedenheit. ein·em Schiedsgericht 
unterbreiten will. 

(4) Werden die im Absatz 3 genannten Fristen 
nicht eingehalten, so kannin Ermangelung einer 
anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den 
Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte bitten, die erforderlichen Ernen­
nungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident die 
Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten 
oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, 
so soU der Vizepräsident d~e Ernennungen vorneh­
men. Besitzt auch' der Vizepräsident die Staats­
angehörigkeit eine~ der Vertragsstaaten oder ist 
auch er verhindert, so s'Üll das im Rang nächst­
folgende Mitglied des Gerichtshofes, das nicht 
die Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaa~ 
ten besitzt, die Ernennungen vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim­
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind bin­
dend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des 
von ihm besteHten Sc;hiedsrichters sowie seiner 
Vertretung in dem Verfahren vor dem Schfeds­
gericht; die Kosten des Obmannes sowie die 
sonstigen Kosten wer,den von den Vertragsstaa­
ten .' zu gleichen Teilen. getragen. 'Im übrigen 
regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst. 
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(6) Die Gerichte der Vertragsstaaten werden 
dem Schiedsgericht auf sein. Ersuch,en Rechtshilfe 
hinsichtlich der Ladung und der Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen in entspre­
chender Anwendung der zwischen den Vertrags~ 
staaten jeweils geltenden Vereinbarungen über 
die ReChtshilfe in Zivil- und Handelssachen 
leisten. 

Artikel 6 

Durch dies·en Vertrag werden alle früheren 
Vereinbarungen zwiscilen den Vertragsstaaten 
über den Verlauf der österreichisch-schweizeri­
schen Staatsgrenze aufgehoben. 

Artikel 7 

Grenzzeichen zu regeln, sind übereingekommen, 
zu diesem Zweck ein Abkommen abzuschließ·en. 

Sie haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich: 

Herrn Dr. RudolfKirchschläger, Bun­
desminister für Auswärtige Angelegenheiten, 

Der Schweizerische Bundesrat: 

Herrn Dr. Alfred Es c her, . außerordent­
lich·er und bevollmächtigter Botsmafter, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes ver­
einbart haben: 

Die Vermarkung der gemeinsamen Staats- ABSCHNITT I 
grenze und die Erhaltung der Grenzzeichen bil- Ver m e s s u n g un d Ve r ma r k u n g der 
den den Gegenstand eines 'besonderen Abkom- S t a a t sg re n z e 
mens. 

Artikel 8 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich in Bern ausgetauscht. 

(2) Dieser Vertrag tritt am dreißigsten Tage 
nach Austausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft. 

(3) Dieser Vertrag 1st unkündbar. 

ZU URKUND dessen haben die Bevollmäch­
tigten der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN in Wien, am 20. Juli 1970 in 
zwei Urschriften in deutscher Sprache. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Rudolf Kirchschläger m. p. 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Dr. Alfred Escher m •. p. 

Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Vermarkung der gemeinsamen Staats grenze 

und die Erhaltung der Grenzzeichen 

Die Republik österreich 

und 

Die Schweizeris·ch,e Eidgenossenschaft 

vom Wunsche geleitet, die Vermarkung der ge­
meins.amen Staatsgrenze und die Erhaltung der 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, durch 
Vermessung und Vermarkung der Staats grenze 
dafür 'Zu sorgen, daß der Grenzverlauf stets 
deutlich sichtbar. und gesidtert <bleibt. Sie ver­
pflichten sich ferrier, die hiefür notwendigen 
Grenzzeichen nach Maßgabe dieses Abkommens 
instandzuhalt·en und erforderlichenfalls zu er­
neuern. 

Artikel 2 

(1) Jeder Vertragsstaat stellt auf seine Kosten 
für >die Vermessung un>d Veruna~kung der gesam­
ten Staatsgrenze ohne Rücksicht auf die Grenz­
abschnitte die erforderlichen VermessungSIfach­
leute und das vermessungSItechnische Hilfsperso­
na!. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen der Ab­
sätze 1, 3 und 4 stellen die Arbeitskräfte, die 
neben dem vermessungstechnischen Hilfspersonal 
noch benötigt werden, sowie die erforderlichen 
Materialien, Fahrzeuge und Geräte (Maschinen, 
Werkzeuge und dergleichen) auf eigene Kosten: 

a) die Republik öSiterreich für den Haupt­
abs·chnitt Vorarlberg-Gtaubünden und das 
rechte Ufer des :&heines vom Dreiländer­
grenzpunkt mit dem FiirstenoUm Liechten­
stein im Rhein. bis zur Einmündung der 
III in den Rhein; 

b)- die Schweizerische Eidgenossenschaft für 
den Hauptabschnitt Timl - Graubünden 
und den Teil des Hauptabschnittes Vor­
arlberg - St.Gallen zwischen dem Drei­
ländergrenzpunkt mlt dem Fürstentum 
Liechtenstein im Rhein und der Einmün­
dung der IH in den Rhein mit Ausnahme 
des rechten Ufers des Rheines; 

c) das Internationale Rheinregulierun'gs~nter­
nehmen für den Teil des Hauptabschnittes 
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Vorarlberg - St. Gallen von der Einmün­
dung der III in den Rhein bis zur Ein­
mündung des Alten Rheines in den BodcllI­
s·ee (Artikel 31 des Vertrages zwismen der 
Republik östereim und der Smweizeri­
smen Eidgenossenschaft. vom 10. April 1954 
über die Regulierung des Rheines von der 
Il'1mlünclung ibis z,um BodellJSee). 

(3) Von der Regelung des Absatzes 2 kann 
fallweise abgegangen werden, wenn dies aus 
Gründen ·der . Wirtsmaiftilich!keit oder Zweck­
mäßigkeit oder in den Fällen des Artikels 6 
Absatz 4 tgeboten ist. 

(4) Hat ein Staatsangehöriger eines Vertrags­
staates ein Grenzzeichen beschädigt oder v·er­
nichtet, so trägt die Kos.ten der Instandsetzung 
oder der Erneuerung dieser Vertragsstaat. Soweit 
eine Haftung des Smädigers oder. eines· sonstigen 
Dritten besteht;- steht diesem· Vertragsstaat ein 
Rückgriff gegen ihn. zu. 

Artikel 3 

(1) DieVertrags~taaten werden alle amt Jahre 
den Zustand der ·Grenze überprüfen und die 
Behebung. der festgestellten Mängel veranlassen. 
Mit der .ersten OberprilifuIllg wirld!;pätesten~ 
zwei Jahre nam Inkrafttreten des Vertrages 
begonnen werden. 

(2) Auf begründetes Verlangen eines Vertrags­
staates, insbesondere wenn es die' deutlime 
Erkennbarkeit der Grenze -erfordert oder ein 
Vertragsstaat bdhaupt1et, ein Greruzzei~en ent­
spreme n.icht dem Grenzverlauf, oder wenn ein 
Gewässer, in dem oder in dessen Nähe die 
Staatsgrenze verläuft, seinen Lauf wesentlim 
ändert, werden die Vertragsstaaten auch auß-er­
ha1b der periodischen überprüfung (Absatz 1) 
die Grenz2;eimen· überprüfen, die notwendigen 
Vermarkungs- und Vermessungsarbeiten vor­
nehm.enund die Bdhebung von Mängeln veran­
lassen .. 

Artikel 4 

(1) Von der form, dem Aus.sehen und dem 
Material ·der . GrenZZeichen, wie sie im Grenzur­
kunderi~ert(Arti:kel 1 Absatz 2 des Vertrages 
zwischen der R.epublik österreim und der 
Smweizerismen Eidgenossenschaft über den Ver­
lauf der gemeinsamen Staatsgrenze vom 20. Juli 
1970) angegeben sind, kann, soweit sich dies als 
zweckmäßig erweist, abgewich'en werden. 

(2) Ebenso können, wo dies erforderlim ist, 
zusätzlime Grenzzeimen gesetzt, gefährdete 
Grenzzeimen auf sichere Stellen versetzt und 
die direkte Vermarkung der Grenzlinie in eine 
indirekte abgeändert werden oder umgekehrt. 

Artikel 5 

(1) Vermarkungsarbeiten, die mit einer Ver­
messung verbunden sind, sind von Vermessungs­
famleuten beider Vertragsstaaten im Einver­
nehmen durchzuführen.· 

(2) über diese Arbeiten sind Niederschriften 
und Feldskizzen zu erstellen, über deren end­
gültigen Inhalt die Kommission (Artikel 16) 
beschließt. 

Artikel 6 

(1) über jede von der Kommission (Arti­
kel 16) beschlossene Xnderuilg oder Ergänzung 
der Vermarkung (Artikel·4 Absatz 1 und 2) und 
über die Widersprüche und F~hler, die von der 
Kommission im G1"enzurkundenwerk oder in 
den von ihr festgelegten Vermessungsergebnis­
sen fesngestelh werden; sind in je zwei Origina­
len Niederschriften aufzunehmen und, soweit 
erforderlich, zusätzliche Feldskizzen zu verfas­
sen. 

(2) Die Kommission hat die von ihr beschlos­
senen Xnderungen und Ergänzungen der Ver­
markung sowie die im lLbsatz 1 genannten Fest­
stellungen auf zweckentsprechende Weise fort-
zuführen. . 

(3) Die Kosten der Herstellung und Verviel­
fältigung der zusätzlichen Feldskizzen sowie der 
Fortführung nach Absatz 2 werden für den 
Hauptabschnitt Vorarlberg - Graubünden und 
für den Teil des Hauptabschnitt·es Vorarlbetg­
St. GaHen von der Brücke Widnau - Lustenau 
bei Stromkilometer 80,0 des Rheines his zur 
Einmündung ·des Alten Rheines in den Boden­
see von .der Republik österreim und für den 
Hauptabschnitt Tirol -Graubünden sowie für 
. den Teil des Hauptabschnittes V orarlberg -
St. Gallen vom Dreiländergrenzpunkt mit dem 
Fürst·entum Liemtenstein im Rhein bis zur 
Brück·e Widnau - Lustenau bei Stromkilometer 
80,0 des Rheines von der Smweizerischen Eid­
genossenschaft getragen. Artikel 2 Absatz 3 
gilt sinngemäß. 

(4) Werden Verrnarkungs- oder Vermessungs­
arbeiten infolge baulich·er Arbeiten notwendig, 
sü gehen die damit ver'bundenen Kosten zu 
Lasten des Bauherrn. 

Artikel 7 

Die Eigentümer oder Nutzungsberemtigten 
der Grundstücke, die an oder in der Nähe der 
StaatlSgreruze liegen, sind verpflichtet, die zur Ver­
messung und Vermarkung erforderlimen A:rbei­
ten, insbesondere das Setzen oder Anbringen 
von Grenz- und Venliessungszeichen, zu dulden 
und den Zugang nicht zubehind-ern. 

146 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 30

www.parlament.gv.at



146 . der Beilagen 5 

Artikel 8 

Erweisen sich wegen baulicher Veränderungen 
Grenzäpderungen als zwec.kmäßig, so ist die 
Kommission (Artikel 16) befugt, den Vertrags­
staaten entsprechende Vorschläge zu unterbrei­
ten; Die Durchführung der. von den Vertrags­
staaten veleinbarten Grenzändetungen ist Auf­
gabe der Kommission. 

Artikel 9 

Die für die Vermessung notwendigen Trian­
gulierungspunkte . in einem Vertragsstaat kön­
nen auch von Personen, die vom anderen Ver­
tragsstaat mit der Vermessung betraut sind, in 
gleicher Weise 'benützt werden. 

ABSCHNITT 11 

Schutz der Grenzzeichen und Er­
haltung ihrer Sichtbarkeit 

Artikel 10 

Die Vertragsstaaten treffen die notlgen Maß­
nahmen, um die Erhaltung der Grenzvermar­
kung und der Triangulierungspunkte zu gewähr­
leisten und die Zerstörung, ißeschädigung und 
mißbräuchliche Verwendung der Grenzsteine, 
anderen GrenzzeicheQ, Triangulierungspunkte 
und der bestehenden Rheinmarken zu verhin­
dern. 

Artikel 11 

Ausnahmen von· den Bestimmungen des A'b­
sHzes 1, erster Satz, zulassen, wenn und solange 
dadurch die Erkennbarkeit der Staats grenze 
nicht beeinträchtigt wird. Vor einer solchen Ent­
scheidung ist die zuständige Behörde des ande­
ren Vertragsstaates anzuhören; zu diesem Zwec.k 
können. die zuständigen Behörden unmitteLbar 
miteinander in Verbindung treten. 

Artikel 14 

In der Grenzlinie dürfen künftig Eigentums­
grenzzeichen nicht errichtet werden. Anstoßende 
Eigentumsgrenzen dürfen· nur durch Richtungs­
steine vermarkt werden. Diese müssen min­
destens 3 m von der Grenz'linie entfernt sein. 

Artikel 15 

(1) Entschädigungsansprüche, die in den Fällen 
der Artikel 7 und 12 gestellt werden, richten sich 
nach dem Recht des Vertragsstaates, auf dessen 
Gebiet die Grundstüc.ke liegen. 

(2) Entschädigungsansprüche gegen den ande­
ren Vertragsstaat sind ausgeschlossen. 

ABSCHNITT m 
Österreichisch-Schweizerische 

Grenzkommission 

Artikel 16 

Zur Durchführung der in den Artikeln 1 bis 
Maßnahmen im Uferbereich emes Grenz- 9 und 11 genannten Aufgaben wird die Öster­

gewässers hedürfen, insoweit sie eine Änderung reichisch-Schweizerische Grenzkommission (in 
der Lage der Mittellinie des Gerinnes zur Grenz- diesem Ahkommen Kommission genannt) ein­
linie mit sich :bringen, der Zustimmung der gesetzt. 
Kommission (Artikel 16). 

Artikel 12 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dafür zu 
sorgen, daß beiderseits der Grenzlinie ein Strei­
fen von 1 m Breite und um jedes neben die 
Grenzlinie gesetzte Grenzzeichen (indirekte Ver­
markung) ein Kreis. mit einem Radius von 1 m 
von Bäumen und Sträuchern freigehalten wird. 
Dies gilt auch filr andere Pflanzen, die die Sicht­
barkeit der Grenzzeichen beeinträchtigen. 

. Artikel p 
(1) Auf den in Artikel 12 genannten Gebiets­

teilen dürfen Anlagen jeder Art nicht errichtet 
werden. Dies gilt nicht für ,Anlagen, die dem 
öffentlichen Verkehr, der Grenzabfertigung 
oder der Grenzii:berwachung. dienen, sowie für 
Leitungen . aller Art, die die Staats grenze in 
einem Winkelbereich zwischen 45° und 135° 
schneiden. 

(2) Die zuständigen Behörden der Vertrags­
staaten können in besonderen Fällen weitere 

Artikel 17 

(1) Die Kommission hesteht aus einer öster­
reichischen und schweizerischen Delegation von 
je fünf Mitgliedern. Die Regierung jedes Ver­
tragsstaates bestellt die Mitglieder ihrer Dele­
gation und deren Stellvertreter. Jede Seite kann 
Experten und Hilfskräfte beiziehen. 

(2) Die Regierung jedes Vertragsstaates be­
stimmt ein von ihr bestelltes Mitglied zum Vor­
sitzenden der. Delegation und ein von ihr be­
stelltes Ersatzmitglied zum Stellvertreter des 
Vorsitzenden. Die Vorsitzenden sind berechtigt, 
unmittelbar miteinander in Verbindung zu tre­
ten. 

(3) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten der 
von ihm bestellten Mitglieder einschließlich der 
Kosten der von ihm 'beigezogenen Experten und 
Hilfskräfte; Sonstige anläßlich der Tätigkeit der 
Kommission entstehende Kosten wenden, so­
weit nichtJSaooeres 'vereinlbart 1'st, von den Ver­
tragsstaaten je zur Hälfte getragen. 
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Artikel 18 

(1) Die Kommission tritt zu Ta.gungen oder 
Grenzhesicht~gungen zusammen, wenn sie es 
auf Antrag des Vors-itzenden einer Delegation 
se~bst heschli,eßt oder we11J1l -es euner der Ver­
tra-gsstaaten auf diploma:cischem Wege verlangt. 

(2) Die Kommission lJritt, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart ist, zu ihren Tagungen ab­
wechselnd aw den Hoheitsg,ebieten der Ver­
tragsstaaten zusammen. 

Artikel 19 

(1) Due Tagungen werden' vom VorsUtzenden 
der Delegation des Vertragsstaa;tes geleitet, auf 
dessen Hoheitsgebiet die Tagung stattfindet. Die 
Grenzlbesichtigungen w,erden von den Vorsitzen­
den der beiden Delega:tionen gemein'sam gelei­
tet. 

(2) über jede Ta,gung und jede Grenzbesi,chti­
gung ist eine Niederschrruft in zwei Originalen 
zu verfassen. Sie sind von den anwesenden Mit­
gliedern beider Deleg,ationen zu unlJerzeichnen. 

Artikel 20 

Zu einem Beschluß der Kommission i.st die 
ObereinstimmUIl!g der heiden Delegationen er­
forderlich. Beschlüsse der KommirssilOn treten in 
Kraft, sobald die Vorsitzenden der Delegationen 
-einand-er schriftlich mitgelJe.r1t haben, daß die 
innerstaatlichen Voraussetzungen für da:s In­
krafttreten g-egeben sind. Diese Mi,ttei1ung soU 
hinnen zwei Monaten gemacht werden. 

Artikel 21 

Die -in den Artikeln 2 und 17 rgena,nnten Per­
sonen sind berechtigt, mit -eunem gülügen Reis,e­
paß oder mit einem gültigen Personalausweis 
(Iden1litätska:rte) zur Erfüllung ihrer Au.fgahen 
die Staatsgrenze auch 3in anderen Stellen als den 
zugelassenen GrenzÜlbergängen zu überschreiten. 
Di,e Vors~tz-enden der Delegationen wel"den ein­
ander diese P.ersonen :bekannl:igehen. 

Artikel 22 

(1) Materialien, die aus dem Hohei~gebiet des 
einen Vertragsstaates ,in das Hoheits~ebiet des 
anderen zur Durchführung von Arbeiten im 
Rahmen dieses Abkommens eingclbr:acht werden, 
sind vgn allen Ein- und Ausfuhra1bgaiben be­
freit. 

(2) Fa,hrzeuge und Geräte (Maschinen, Werk­
zeu.ge, Vermessungsgeräte und dergleichen) -blei­
ben unter der VorauSlSet:zung, daß sie spätestens 
innerhalb eines Monates .nach Beendi'gung der 
Arbeiten wiederrü<kgeführt werden, frei von 
allen Ein- und Ausfuhrahgalben; dabei entfäUt 
auch -die Leistung einer Sicherstellung. Für nicht 
rückgeführte Waren sind die Abgaben zu ent­
richten, es sei dennr die Rückführung wäre 

wegen völliger Ahnützung oder Untel1gang der 
Waren unterbIi,eben. 

(3) Die il11 den ArtikeLn 2 und 17 -genannten 
Personen dürfen bei d'er Enfüllungihrer Auf­
gabenqas zuiJhrem persönlichen Gebrauch oder 
Verbrauch etkrderliche Reisegut einschließlich 
Lebensmittel, Getränke, Medikanl~nte und 
Tabakwa-ren kei von Ein- und Ausfuhr.abgaben 
mitführen. 

(4) W aren, die nach den Absätzen 1 bis 3 ab­
ga;benfrei bleilben, sind von Vetboten und Be­
schränkungen der Ein- und Ausfuhr befrei,t. 

(5) Die Vertra:gsstaaten ,sich,ern einander für 
die Ein-, Aus- und Durchfuhr d'er fü-r die Ar­
berten im Rahmen dieses Aibkommens benötig­
ten Waren eine erleichterte ZoHaMercigung und 
-überwachung zu. I,nsbesondere kann von der 
Ausstellung von zollamtlichen Befunden Ab­
stand Igenommen werden. 

ABSCHNITT IV 

Schlußbestimmungen 

Artikel 23 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Aus­
legung oder die Anwendung dieses Abkommens 
ist das im Artikel 5 des Vertrages zwischen der 
Republik Östec!1eich und der Schweilzerisch,en 
Eidgenossenschaft über den Verlauf der gemein­
samen Staats grenze vom 20. Juli 1970 ver,ein­
barte Verfahren a.nzuwenden. 

Artikel 24 

(1) Due Vel1tragsstaaten kommen überein, 
Artikel 2 Absatz 2 nach Aibllauf eines Zei'trarurnes 
von acht J ahr-en mit dem Ziel einer möglichst 
gleichmäßi.gen Belastu11!g der Vertragsstaaten 
durch die in dieser BestimmuIlig vOl1gesehene 
Re;gelungeiner üherprüfuIlig zu unterziehen. 

(2) Ergibt diese über:prlÜfung rune übermäßige 
Bela-stung eines der Vel1tragsstaaten., '50 werden 
die Regierungen der Vertra.gsstaaten für die Zu­
kunft in5'Oweiteine von Artikel 2 Absatz 2 ab­
w.eichende Regelung vel"eiJn:baren, als dies zur 
Herstellun:g einer _gleichmäßigen B.e:1as·tung not­
wend~ ist. 

Artikel 25 

Dieses Abkommen wird für zelhn Jahre ab­
geschlossen. Wird es nicht vor Ablauf dieses 
Ze~traumes unter EinihaJltung einer Frist von 
sechs Monaten schrifdich gekünd~t, so' _gilt es 
,stillschwej,gend jeweils für weitere zehn Jahre 
verlängert. 
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Artikel 26 

(1) Dieses Abkommen Ibed'arf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden 'so Ibald wie 
möglim iin Bern ausgetausmt. 

(2) Dieses Ahkommen ,tI1itt am dreißigsten 
Tage nach Austausch der RatUikOltionsurkunden 
in Kraft. 

ZU URKUND dessen haihen die B,evollmäch­
tigten der beLden Vertra.gsstaaten dieses Ab­
kommen runterzeimnet und mtt $U;geln ver­
sehen. 

GESCHEHEN in Wien, am 20. Juli 1970 ,in 
zwei Urschriften in deunscher Sprache. 

Für die 
Republik Ö51terreim: 

Dr. Rudolf Kirchsmläger m. p. 

Für die 
SchweizerisChe Eidgenossenschaft: 

Dr. Alfred Esmer m. p. 

Protokoll 
zum 

Abkommen 
zwischen' der Republik österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

o Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze 
und die Erhaltung der Grenzzeichen 

1. Jede Delegation in der Kommission führt 
Harndruck.- unid FarbstaJl.11ipi~lien mit dem 

Wappen ihres Staates, der Aufschrift "öster­
reichisch-Schweizerische Grenzkommission" 
und der Bezeichnung der Delegation. 

2. Sollten zum Zwecke der Aufsuchung oder 
Gewinnung mineralischer Rohstoffe innerhalb 
eines Streifens von je 50 m heiderseits der 
Staats grenze A~beiten verrichtet oder inner­
'halb eines Streifens von 2 km beiderseits der 
Staatsgrenze Erdöl- oder Erdgaslagerstätten 
erschlossen oder ausgebeutet werden, so wer­
den die Vertragsstaaten gemäß dem Abkom­
men gemeinsam die Maßnahmen treffen, die 
bei der weiteren Aufsumung oder Gewinnung 
zur Sicherung des Grenzverlaufes notwendig 
sind. 

3. Dieses Protokoll bildet einen integrierenden 
Bestandteil des Abkommens. 

ZU URKUND dessen haben die Bevollmäch­
tigten der heiden Vertragsstaaten dieses Proto­
koll unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN in Wien, am 20. Juli 1970 In 

zwei Urschriften in deutscher Sprache. 

Für die 
Republik Österreich: 

Dr. Rudolf Kirchschläger m. p. 

Für die 
Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Dr. Alfred Escher m. p. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Die österreichisch-schweizerische Staatsgrenze 
gliedert sich - durch geographische Gründe und 
durch die beiderseitige hundesstaatlich,e Struktur 
bedingt in drei Hauptabschnitte: den 
Hau p tab s c h n i t t T i r 0 1 - G rau b ü n­
den, der vom Dreiländergrenzpunkt mit der 
Italienischen Republik am Piz Lad bis zur Drei­
länderspitze (Anstoß der Landesgrenze zwischen 
Tirol und Voradberg an die schweizerische 
Staatsgrenze) reicht, weiters den Hauptabschnitt 
Vor a r 1 berg - G rau b ü n den, der sich 
von der Drei.länderspitze bis zum Dreiländer­
grenzpunkt mit dem Fürstentum Liechtenstein 
auf dem Naafkopf erstreckt und schließlich 
- getrennt durch das Fürstentum Liechten­
stein - den Hau p tab s c h n i t t V 0 r­
a r 1 b erg - S t. G a 11 e n, der zwischen dem 
Dreiländergrenzpunkt mit dem Fürstentum 
Liechtenstein im Rhein und der Einmündung des 
Alten Rheines in den Bodensee liegt. Maßgebend 
für den Verlauf der österreichisch-schweizerischen 
Staatsgrenze ist äuch heute grundsätzlich noch 
der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye 
vom. 10. ~eptembe~ 1919 (St~Bl. Nr. 303/1920), 
der m semem ArtIkel 27 ZIffer 1 die Grenzen 
österreichs gegen die Schweiz und gegen Liech­
tenstein mit der "gegenwärtigen Grenze" also 
mit derjenigen Grenze festgesetzt hat, di~ zu­
letzt z~ischeri der österreichisch-ungarischen 
MonarchIe und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft bestand. Der am 15. Mai 1955 in Wien 
un~erzeichnete Staatsvertrag, betreffend die 
Wiederhe~stellung eines unabhängigen und 
demokratIschen österreich (BGBL Nr. 152), 
normierte wohl in seinem Artikel 5 ausdrück­
lich, daß die Grenzen österreichs jene sind, die 
"am 1. Jänner 1938 bestanden haben", Darin 
liegt aber trotz der Verschiedenheit der maß­
gebenden Zeitpunkte eine Bestätigung der durch 
~en Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye 
ubernommenen Rechtslage, weil zwischen 1919 
und 1955 zwischen österreich und der Schweiz 
kei?e wie immer gearteten .Knderungen der ge­
memsamen Staatsgrenze durchgeführt wurden. 

Weder zur Zeit der österreichisch-ungarischen 
Monarchie noch seit der Gründung der Repu-

blik österreich wurde mit der Schweiz ein 
formeller Staatsvertrag abgeschlossen, durch wel­
chen der genaue Vel'lauf der gesamten öster­
reichisch-schweizerischen Staatsgrenze festgelegt 
ist. Lediglich durch den am 14. Juli 1868 unter­
zeichneten Staatsvertrag "über die Regulierung 
der Grenz,e zwischen Tirol und der Schweiz 
nächst dem Passe Finstermünz" (RGBl. Nr. 2/ 
1869) wurde der Grenzverlauf in den Abschnit­
ten Piz Lad, Altfinstermünz-Martinsbruck 
Schalklhof-Altfinstermünz und Schalkibach de~ 
Hauptabschnittes Tirol-Graubünden genau 
festgelegt und damit ein langjähriger Streit der 
beiden Nachbarstaaten über den Verlauf der 
Staatsgrenze in den Abschnitten Schalklhof­
~ltfinstermünz und Schalkl!hach ,beseitigt (Ar­
tIkel I und II). Schließlich bestimmten noch die 
österreichisch-schweizerischen' Staatsverträge über 
die Regulierung des R<heines von der Illmündung 
bis zum Bodensee vom 30. Dezember 1892 
(ROßl. Nr. 141/1893) und vom 19. November 
1924 (BGBL Nr. 436/1925) jeweils im Artike115 
für den unteren Durchstich des Rheinlaufes im 
Bereich der österreichischen Gemeinde Fussach 
und für den oberen Durchstich im Bereich der 
schweizerischen Gemeinde Diepoldsau: "Die 
Landesgrenze zwischen den beiden Staaten ver­
bleibt auch nach Vollendung der heiden Durch­
stiche unverändert in der bisherigen, der Mitte 
des Alten Rheinstromes entsprechenden Rich­
tung". 

Die gemeinsamen Bemühungen der beiden 
Staaten, den Verlauf der österreichisch-schweize­
rischen Staatsgrenze zwischen dem Dreiländer­
grenzpunkt am Piz Lad und dem Dreiländer­
grenzpunkt awfdem Na>afkopf im Denail und 
verbindlich festzulegen und soweit erforderlich 
auch in der Natur durch Grenzzeichen sichtbar 
zu machen, gehen bereits in das Jahr 1902 zu­
rück: Damals wurde eine österreichisch-schweize­
ri.sche Kommission mit der Aufgabe gebildet, 
d.le Grenz,e zwJschen der österreichisch-unga­
fIschen MonarchIe und dem Kanton Graubünden 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft einer Re­
vision iu unterziehen und die Grenzlinie dort 
wo sie stfIttig war, festzustellen. Diese Kom~ 
mission hatte 'darauf die Staatsgrenze hegangen 

146 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 30

www.parlament.gv.at



146 der Beilagen 9 

und im Jahre ·1903 mit der Vermarkung der Verdichtung der Vermarkung zunämst im 
Hauptahsmnitte Tirol-Graubünden und Vor- Hauptabsmnitt Vorarlberg-Graubünden (195i 
arlberg-Graubünden hegonnen. Diese Arbeiten und 1952) und sodann im Hauptabsmnitt Ti­
wurden aber zur Zeit der Monarmie ebenso- rol-Graubünden (1953 u,nd 1954). Smließlim 
wenig beendet wie die von der Kommission in begann die gemismte Kommission wegen der er­
Aussicht genommene Grenzhesmreibung für die heblimen Verdimtung der Vermarkung mit der 
in Rede stehenden Hauptabschnitte. Im Jahre Herstellung eines neuen Grenzurkundenwerkes 
1927 wurde so dann im Einvernehmen zwischen für diese heiden Hauptahsmnitte. 
der österreichismen ,Bundesregierung und dem Was smließlim den Hauptabschnitt Vorarl­
Smweizerismen Bundesrat eine neue "gemischte berg-St. Gallen, die sogenannte Rheingrenze, 
Kommission für die Bereinigung der öster- betrifft, so hildete ursprünglim, wie sim smon 
reichisch-schweizerismen Landesgrenz,e in den aus dem bereits zitierten Artikel 15 der Rhein­
Abschnitten Vorarlberg-Graubünden und Ti- regulierungsverträge von 1892 und 1924 ergibt, 
rol-Grau~ünden" eingesetzt ';lnd damit he- die "Mitte des Alten Rheinstromes" die Staats­
a~ftragt, 41e ange~angenen Ar~el:en zu E~de zu grenze zwischen der österreimism-ungarischen 
~uhr~~. Diese gemlsmte KommiSSIOn hat die von Monarchie und der Schweiz. Folgende natur­
Ihr besml.ossen~n Vermessungs- und Vermar- bedingte Umstände machten aber bereits vor 
kungsar~~lt,en m den J;).hre~ 1928 und. 1929 1 dem ersten Weltkrieg eine umfassende Regulie­
durchgefuhrt. Von den temmschen Delegierten run<> des R'heines oberhalb des Bodensees ertor­
dieser Kommission wurde für die heiden Haupt- derlich: Der Rhein ist in dieser Strecke ein Ge­
ab~chnitte je eine. G.ren~besmroeibung samt .PI~n- birgsfluß mit reimer Geschiebeführung; sowohl 
beilagen angefertIgt. DIe gemischte KommIssIOn die österreichismen als aum die smweizerismen 
hat diese Grenzbesmreibun~en in ~hrem Smluß- Zubringer sind durchwegs Wildbäche. Diese Ge­
protokoll, da~ am .. 16. ~uh. 1,;37 10 Chur v,er- schiebeführung verursamt durm Ablagerungen 
f~ßt wo.~de? 1st, fur ?,rlmtlg befun?en, durch im Mündungslbereim den raschen Vorbau des 
d~e zus.tandl~e.n DelegIe:ten unterfertigt und a?- Mündungsdeltas in den Bodensee; überdies hob 
die . beId~rseItlg~n Regl~rungen zu~ Gen~hml- sich die Sohle durm Ablagerungen im Flußhett 
gung ,,:,el.tergel~ltet. Weiters hatte die gemischte allmählich über die Rheinebene. Die Folge davon 
KommiSSIon . elO Protokoll, "betreffend den waren stets wiederkehrende übe,rschwemmungen. 
Smu~z und. d~e Erhaltu.og ~er zur Verm~I1kung Die letzte überschwemmungskatastrophe des 
d~r ost~rrelmls~-schwelzer~~chen Grenze 10 den Jahres 1927 verheerte das Rheintal ausgehend 
Absmmtten TIrol-Graubunden und Vorarl- von Liemtenstein. 
berg-Graubünden dienenden Grenzzeimen" 
verfaßt und dem erwähnten Sdtlußprotokoll bei­
geschlossen. Das Smlußprotokoll, die beiden 
Grenzbeschrdbungen sowie das zuletzt erwähnte 
"Vermarkungsprotokoll" wurden vom Schwei­
zerischen Bundesrat am 12. Oktober 1937 und 
von der österreimischen Bundesregierung am 
22. Dezember 1937 genehmigt. Ein im März 
1938 fertiggestellter Nachtrag zur Grenzbeschrei­
bung für den Hauptabschnitt Tirol-Grau­
bünden brachte die noch fehlenden Verzeichnisse 
der Koordinaten und Höhen der Grenzpunkte 
in .den A'bsmnitten Scha;tMbJof-Altfinster.münz 
und Piz Lad. Dieser Nachtrag wurde zwar vom 
Schweizerischen Bundesrat am 27. Mai 19'38 ge­
nehmigt. Infolge der Besetzung österreichs 
unterblieb aber die Genehmigung dUrch die 
österreichische Bundesregierung. Der Nachtrag 
wurde vielmehr dur,ch die deutsme Reichs­
regierung genehmigt (Er.laß des Reichsministers 
des Innern vom 24. September 1938, Z. VI a 
1768/38-6645). 

Nach der Wiederherstellung der Republik 
. Österreich wurde von den heiden Staaten im 
Jahre .1950 eine neue gemischte Kommission ge­
bildet. Diese sorgte für eine - vor allem ver­
messungstemnisme - überprüfung der Grenz­
zeimen, weiters für die Beseitigung festgestellter 
Vermarkungsmängel und für die erforderlime 

Zur Bekämpfung dieser Naturereignisse ka­
men die beiden Staaten österreim und die 
Schweiz erstmalig im Staatsvertrag vom 30. De­
zember 1892 überein, den R'heinlauf unterhalb 
der Illmündung abwärts durm die Errimtung 
von zwei Durchstichen, den Fussacher Durchstim 
auf österreichismem Gebiet und den Die~ 
poldsauer Durmstim auf smweizerismem Ge­
biet, zu verkürzen und dadurm eine Eintiefung 
der Sohle herbeizuführen. Im Jahre 1900 wurde 
der Fussacher Durchstim eröffnet, während 
- durm den ersten Weltkrieg bedingt - im 
Bereich der Hohenemser Kurve der Rhein erst 
im April 1923 in sein neues Bett bei Diepoldsau 
eingeleitet werden konnte. 

Da durm dieses Werk vorerst dem Rhein in 
seiner Mündungsstrecke ein neuer Lauf ,ange­
wiesen wurde, ergab sim die Notwendigkeit, ,die 
Mitte des abgeschnittenen alten Bettes durm ge­
naue Vermessung festzustellen. Zur Grenzfest­
stellung im Alten Rhein vom Brugger Horn bis 
zur Einmündung in den Bodensee wurden von 
den beiderseitigen Regierungen Delegierte er­
nannt, die auf ihrer ersten Zusammenkunft· im 
März 1899 hesmlossen, Pläne im Maßstab 
1 : 2000 und ein Koordinatenverzeichnis der 
Fixpunkte anzufertigen. Das im Jahre 1903 an­
gefertigte und von den beiderseitigen Regierun­
gen genehmigte Grenzfeststellungsoperat wurde 

2 
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durch einen Nachtrag vom Jahre 1909 hinsicht­
lich des Grenzverlaufes im Abschnitt Brugger 
Horn ergänzt, nachdem der linksseitige Uferbau 
bei der Abzweigung' des alten Rheinbettes 'beim 
Brugger Horn fertiggestellt worden war. Wei­
tere Nachträge aus den Jahren 1913 bis 1920 be­
trafen die Versetzung von Grenzzeichen, wie sie 
durch Baurnaßnahmen ertforderli~ wurde. Auf 
Grund dieser Pläne wurde das Projekt der Re­
gulierung des Alten Rheines vom Brugger Horn 
bis zur Einmündung in den Bodensee von der 
berei ts im Rheinregulierungsvertrag von 1892 
vorgesehenen "Internationalim Rheinregulie­
rungskommission" verlaßt. 

Da nach dem ersten Weltkrieg österreich zu­
nächst nicht in der Lage war, den Diepoldsauer 
Durchstich anteilig mitzufinanzieren, ergänzten 
die heiden Staaten ihre Vereinbarungen durch 
den neuen Staatsvertrag vom 19. November 
1924. Die Schweiz erklärte sich bereit, die öster­
reichischerseits noch durchzuführenden Arbeiten 
vorzufinanzieren, um das gemeinsame Werk be­
schleunigt zu Ende führen zu können. Diese 
Arbeiten wurden von der "Internationalen 
Rheinregulierungskommission" ausgeführt und 
im großen und ganzen bis zum Jahre 1934 abge­
schlossen. 

Bereits im Jahre 1924 wurde die "Inter­
nationale Kommission zur Festlegung der Grenze 
zwischen österreich und der Schweiz im alten 
Rheinbette bei Diepoldsau" gebildet, die die 
Staatsgrenze im alten Flußlauf, der durch die 
Einleitung des Rheines in sein neues Bett bei 
Diepolclsau in der HohenemseI' Kurve beinahe 
trockengelegt worden war, festzulegen hatte. 
Die 'Kommission fertigte noch im gleichen Jahr 
für den Abschnitt Alter Rhein Hohenemser 
Kurve Polygonnetzubersichtspläne im Maßstab 
1 : 5000, Grenzpläne im Maßstah 1: 1000, ein 
Koordinatenverzeichnis der Fixpunkte und eine 
Lagebeschrdbung der nicht vermarkten Grenz­
punkte an. Im Nachtrag vom Juli 1930 zum 
Koordinatenverzeichnis wurden die nach Fertig­
stellung des rechtsseitigen Uferbaues am Ein­
und Auslauf des Diepoldsauer Durchstiches ver­
markten Grenzpunkte festgelegt. In einem wei­
teren Nachtrag vom Mai 1931 wurden diese 
Grenzpunkte beschrieben und auf einem Lage­
plan dargesteI.It. Auf Grund dieser Unterlagen 
konnten die Detiilpläne für diesen Teil der 
Staatsgrenze angefertigt werden. 

Trotz der radikalen Kürzung des Rhein­
laufes mit Hilfe der ausgeführten Durchstiche 
trat der gewünschte Erfolg nur vorübergehend 
ein. Der Rhein hrachte mehr Geschiebe aus 
seinen Wildbächen, als ursprünglich voraus­
gesetzt werden konnte. Die Gefahr einer neuer­
lichen Hebung der Flußsohle üher die Rhein­
ebene tauchte wieder auf. Man begegnete ihr mit 
umfangreichen Baggerungen, mußte aber erken-

nen, daß auf die Dauer das Auslangen mit die­
sem Hilfsmittel nicht zu finden war. 

Während des zweiten Weltkrieges ließ daher 
die Schweiz ,durch die Eildgenössische Technische 
Hochschule in Zürich das Problem an langen 
Versuchsreihen studieren. Schließlich wurde das 
Umbauprojekt III b ausgeatbeitet, nach dem 
durch eine gegen den B6densee zunehmende 
Verengung des Rhein-Mitteigerinnes der Ge­
schiebetransport gefördert und Ablagerungen 
im Fluß vermieden werden. Nach Fertigstellung 
der Projektierungsar'beiten nahm die Schweiz 
in ihrem Bereich im Jahre 1941 die Um'bau­
arbeiten in Ang,riff, während im österreichischen 
Bereich vorläufig nur ,die unbedingt notwendi­
gen Erhaltungsarbeiten und die sogenannten ab­
hilflichen Maßnahmen zur Verminderung der 
Geschiebegefahr ausgeführt wurden. 

In Erkennung der Richtigkeit der im Umrbau­
projekt III b vertretenen Grundsätze ging nach 
dem Jahre 1945 auch österreich nach diesem 
Projekt vor. Im Jahre 1946 vereint:>arten die 
beiden Staaten die Einleitung neuer Verhand­
lungen, um den Umbau der Rheinregulierung 
gemeinsam durchzuführen. 

Auf Grund dieser Vereinbarung wurden vor­
läufige Arbeiten einvernehmlich von heiden 
Staaten mit jeweils jährlicher Genehmigung der 
Voranschläge ausgeführt. Die Internationale 
Rheinregulierung wurde schließlich . im derzeit 
geltenden, am 10. April 1954 ,in Bern unter­
zeichneten Staatsvertrag über die Regulierung 
des Rheines von der Illmündung bis zum Boden­
see, BGBL Nr. 178/1955, in einer völkerrecht­
lich wie innerstaatlich einwandf,reien Form ver­
ankert. Als Nachfo'lgerin der "Internationalen 
Rheinregulierungskommission" obliegt nunmehr 
nach Artikel 9 Absatz 1 des geltenden Vertrages 
der "Gemeinsamen Rheinkommission" vor 
allem die "Weiterführung der Rheinregulierung 
und die Leitung aller damit· in einem inneren 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten". 
Die Gemeinsame Rheinkommission hat auch die 
Regulierung des nach :dler Aibleitnlng ,des Rheines 
durch den Fussacher Durchstich verbliebenen 
alten Rheinbettes fortgesetzt, das vertragsgemäß 
den Binnengewässern heider Staaten als Rinnsal 
bilS zum Bodensee dient (Artikel 18 Absatz 3). 

ObwolrI in den Ibeiden Rheinregulierungsver­
trägen von 1892 und 1924 nur für die beiden 
Durchstiche die ausdrückliche Feststellung ge­
troffen wU1'1de, -daß die Staatsgrenze "unverändert 
in der bisherigen, der Mitte des alten Rhein­
stromes entsprechenden Richtung" verbleibt, hat 
dieser Grundsatz auch für den Unterabschnitt 
Rhein Obere Strecke sowie für die Abschnitte 
Rhein Zwischenstrecke und Alter Rhein B-rug­
ger Horn-Bodensee zu gelten. Denn nach einem 
allgemein anerkannten. Grundsatz des .Völker­
gewohnheitsrechtes folgen, soweit vertraglich 
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nicht ausdrücklich etwas anderes vereinhart ist" Bestandteil beizugebende Grenzurkundenwerk 
die durch Wasserläufe 'bestimmten Staatsgren- (welches aus Grenzbeschreihungen, Koordinaten­
zen nur den allmählichen, natürlichen Verände- verzeichnissen der Grenzpunkte, der Grenzkarte 
rungen der Wasserläulfe, nicht aber plötzlichen, im Maßstab 1 : 25.000 und für einige Abschnitte 
durch Naturereignisse entstehenden Verände- auch aus Detailplänen oder Luftbildern besteht) 
rungen; ebensowenig a!ber auch künstlimen Ver- fertig gestellt und die Vermarkung des Hauptab­
änderungen, wie sie vor allem durch Regulie- schnittes Vorarlberg-St. Galten abgeschlossen. 
rungsma'ßnahmen bewirkt werden. Die Folge 
dieses Grundsatzes ist, daß in den drei genannten 
Abschnitten die Staatsgrenze heute in vielen 
Strecken nimt mehr in der Mitte des Flußbettes, 
sondern teils näher' dem österreichischen, teils 
näher dem schweizerischen Ufer verläuft, ja an 
einigen Stellen den Uferrand sogar schneidet. 
Diese Nichtübereinstimmung von Grenzlinie 
und Mittellinie des Fluß'bettes macht es aber 
unmöglich, ,den Grenzverlauf in der Natur klar 
zu erkennen, und smafft damit die vers mieden­
sten Schwierigkeiten, so vor allem bei der über­
wachung und Kontrolle des Grenzübertrittes. 

Die Notwendigkeit, diesen Zustand zu be­
seitigen und endlich einmal den genauen Ver­
lauf der gesamten österreichisch-schweizerischen 
Staatsgrenze zwischen dem Dreiländergrenz­
punkt mit Italien und der Einmündung des 
Alten Rheines in den Boderisee vertraglich in 
einem den Bedürfnissen der staatlichen Organe 
wie auch der Bevölkerung entsprechenden mo­
dernen Grenzurkundenwerk festzulegen, haben 
im Jahre' 1964 die österreichische Bundesregie­
rung und den Schweizerischen Bundesrat ver­
anlaßt, Delegierte zu ernennen und mit folgen­
den Aufgaben zu beauftragen: 

" 1. Vorbereitung der Verlegung der Staatsgrenze 
in die Mitte des regulierten Rheinbettes (mit 
Ausnahme des Fussacher und des Diepoldsauer 
Durchstiches) und in die Mitte des durch den 
erstgenannten Durch'stich a'bgeschnittenen alten 
Rheinbettes sowie Sicherung des Flächenaus­
gleiches; 

2. Herstellung eines modernen zweckentsprechen­
den Grenzurkundenwerkes für die öster­
reichisch-schweizerische Staatsgrenze vom 
Dreiländergrenzpunkt mit der Italienischen 
Republik am Piz Lad his zum Bodensee; 

3. Ausarbeitung eines Vertragswerkes, durch 
welches die Verlegung der Rheingrenze und 
das Grenzurkundenwerk sanbioniert und 
Vorsorge für die künftige Vermessung und 
Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze 
getroffen wird. 

Die beiden Regierungsdelegationen sind zur 
Erfüllung dieser Aufgaben insgesamt fünfmal 
zu Verhandlungen zusammengetreten (No­
vember 1964 in St., Gallen, Juni 1965 in Bre­
genz, April 1966 in Bern, Jänner 1967 in Wien 
und zuletzt Juni 1968 wiederum in Bern). Wäh­
rend dieses' Zeitraumes' wurde von den techni­
schen Organen der heiden Regierungsdelegatio­
nen das dem Grenzvertrag als integrierender 

Das von den beiden Regierungsdelegationen 
im 'Entwurf ausgearbeitete Vertragswerk gliedert 
sich in drei Teile, nämlich 

den Entwurf eines Vertrages "zwischen der 
Republik österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über den Verlauf' der ge­
meinsamen Staatsgren7le", 
weiters den 'Entwurf eines Abkommens "zwi­
schen der Republik österreich und der Schwei-

,zerischen Eidgenossenschaft über die Vermar­
kung der gemeinsamen Staatsgrenze und die 
Erhaltung der Grenzzeichen" 
und 
den 'Entwurf eines Protokolles zum genannten 
Abkommen. 

Die Dreiteilung des zwischen den beiden 
Regierungsdelegationen ausgearbeiteten Ver­
tragswerkes war auf schweizerischen Wunsch 
erfolgt: Zunächst wurden alle Bestimmungen, 
die unmittelbar den Verlauf der gemeinsamen 
Staatsgrenze betreffen u,nd naturgemäß unkünd­
bar sein müssen, in dem bereits erwähnten Ver­
tragsentwurf zusammengefaßt., Maßgebend . für 
diesen schweizerischen Wunsch war die in der 
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft vom 29. Mai 1874 festgelegte 
Bestimmung, daß StaatSverträge mit dem Aus­
land, welche unbefristet oder für eine Dauer 
von mehr als 15 Jahren abgeschlossen sind, dem 
Volke zur Annahme oder Verwerfung vorzu­
legen sind, wenn es von 30.000 I stimmberech­
tigten Schweizerbürgern oder von 8 Kantonen 
verlangt wird (Artikel 89 Absatz 4). 

Ebenfalls auf Wunsch der schweizerischen 
Delegation wurden die von der österreichischen 
Delegation für notwendig erachteten Bestim­
mungen über die von der "österreimism­
Schweizerischen Grenzkommission" (Artikel 16 
des Abkommens) zu führenden Hartdruclt.- und 
Fal1bstampi,glien sowie iiiber die zur Sicherung 
des Grenzverlaufes im Falle ibergbaulicher Tätig­
keit im Gren7Jbereich notwendigen Maßnahmen 
in ein, eigenes Protokoll zum Abkommen über 
die Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze 
und die Erhaltung der Grenzzeichen, in welches 
dies'e Bestimmungen in sachlicher und systema­
tischer Hinsicht an sich eigentlich gehörten, auf­
genommen. Dem diesbezüglichen schweizerischen 
Wunsch lagen rein innerschweizerische Erwä­
gungen zugrunde. Am . saclllichen Ender,gelbni.s 
wird jedoCh daran nichts geändert, weil das in 
Rede stehende Protokoll gemäß seiner Zif­
fer 3 emen integrier'enden Bestandteil des 
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Abkommens bilden, also im gleichen Maße glied (gegebenenfalls dessen Stellvertreter) ver­
wie dieses selbst für die Vertragsstaaten ver- treten sind. 
bindlich sein soll. 

Das Vertragswerk wurde am 20. Juli 1970 in 
Wien von den Bevollmäch~igten der bei den Ver­
tragsstaa ten unterzeichnet. Sowohl der Vertrag 
als auch das Abkommen und das Protokoll hiezu 
bedürfen nach Art. 50 Abs. 1 B.-VG. in der Fas­
sung des. Bundesverfassungsgesetzes vom 
4. März 1964, BGBl. Nr. 59, der Genehmigung 
des Nationalrates. Die Artikel 1 und 4 des Ver­
trages sind nach Ansicht der Bundesregierung 
aus zwei Gründen vom Nationalrat sogar als 
verfassungs ändernd zu behandeln: Soweit, wie 
noch im besonderen Teil der Erläuternden 
Bemerkungen zu den Artikeln. 1 und 4 ausge­
führt werden wir,d, der derzeit bestehende Ver­
lauf der österreichisch-schweizerischen Staats­
grenze durch den vorliegenden Vertrag abgeän­
dert wird, stellt dies eine 1\nderung des Arti­
kels 3 dar. 

Im übrigen aber soll durch Artikel 1 des 
Vertrages der Verlauf der Staatsgrenze gegen­
uber der Schweirzerischen E~dgenossenschaft au­
~hentisch festgestellt wenden. Es istdalher nach An­
sicht der Bundesregierung ails erne au~hentische 
Interpretation des Art. 3 Abs. 1 B-VG anzu­
sehen. Da aber verfassungs gesetzliche Vorschrif­
ten nur durch den Verfassungsgesetzgeber selbst 
in aUgemeinvenbinJdIlichler Wei'Se. aUJSgeilegt wer­
den können, ist der Artikel 1 des Vertrages als 
verfassungsergänz>end anzusehen und dement­
sprechend zu behandeln. Diesen Standpunkt hat 
auch der Außenpolitische Ausschuß des Natio­
nalrates bei der· parlamentarischen Behandlung 
des am 17. März 1960 unterzeichneten Vertra­
ges zwischen der Republik österreich und dem 
Fürstentum Liechtenstein zur Festlegung der 
Staats grenze und Erhaltung der Grenzzeichen 
eingenommen (siehe 253 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des National­
rates, IX. GP - Der Vertrag selbst wurde nach 
seiner Ratifikation im BGBl. 1960 unter der 
Nr. 228 kundgemacht). 

Zur innerstaatlichen Wirksamkeit der im Ver­
trag vereinbarten Grenzänderungen sind schließ­
lich übereinstimmende Verfassungsgesetze des 
Bundes und der beteiligten Länder Tirol und 
Vorarlberg erforderlich. Der Entwurf eines ent­
sprechenden Bundesverfassungsgesetzes wird von 
der Bundesregierung gleichzeitig mit der gegen­
ständlichen Regierungsvorlage dem Nationalrat 
zur verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt. 
Die Tiroler und die Vorarlberger Landesregie­
rung haben bereits zugesichert, die Entwürfe ent­
sprechender Landesverfassungsgesetze in ihren 
Landtagen einzubringen; .dies allerdings nur unter 
der ausdrücklichen Bedingung, daß die beiden 
Länder in der nach Artikel 16 des Abkommens 
einzusetzenden "österreichisch-Schweizerischen 
Grenzkommission" durch je ein ordentliches Mit-

Abschließend ist im Allgemeinen Teil dieser 
Erläuterungen auf folgendes KundmadlLlngspro­
blem hinzuweisen: 

Das österreichisch-schweizerische Grenzurkun­
denwerk enthält neben tabellarischen Grenzbe­
schreibungen im Format A 4 (Anlagen 1, 7, 10, 
13, 16, 19 und 22 des Vertrages) und neben den 
gieichfalls tabellarischen Koordinatenverzeichnis­
sen der Grenzpunkte, die· wohl im Format A 3 
verfaßt, aber auf das Format A 4 faltbar sind 
(Anlagen 2, 8, 11, 14, 17, 20 und '23), die öster­
reichisch-schweizerische Grenzkartel: 25.000 
mit 11 Blättern im Format 112 X 56 cm (An­
lagen 3, 9, 12 und 18), weiters vier - mit einer 
Ausnahme - großformatige Detai'lpläne im 
Maßstab 1 : 5000 und 48 Luftbilder. 

Nach Art. 49 Abs. 1 B-VG müßten auch diese 
Vertragsanlagen im Bundesgesetzblatt kundge­
macht werden (vgl. hiezu die Erkenntnisse des 
Verf:a·ssungsgerich,tshofes vom 30. Juni 1966, Slg. 
Nr. 5320, und vom 16. O:ktdber 1968, Slg. 
Nr. 5810). Hiedurch würde aber nicht nur das 
Bundesgesetzblatt überaus belastet, sondern auch 
durch die Reproduktionskosten ein wirtschaft­
lich nicht vertretbarer finanzieller Mehraufwand 
verursacht werden. Es war daher vorerst vorge­
sehen, in d~s gemäß Art. 3 Abs. 2 iß-VG erfor­
derliche Bundesverfassungsgesetz eine verfas­
sungsrechtliche Sonderregelung dergestalt aufzu­
nehmen, daß nur die GrenZibeschreibungen und 
die Koordinatenverzeichnisse der Grenzpunkte 
im BundesgesetZJblatt, die übrigen Vertragsanla­
gen aber dadurch kundgemacht werden, daß sie 
bei bestimmten Behörden zur öffentlichen Ein­
sicht aufgelegt werden. 

Es ist jedoch zu erwarten, daß in nächster Zu­
kunft weitere Staatsverträge von österreich abge­
schlossen werden, deren Kundmachung gleich­
artige Probleme aufwirft. Beispielsweise seien nur 
der Vertrag über die Staatsgrenze mit der Bun­
desrepuiblik Deutschland, dessen Entwurf bereits 
paraphiert ist, der Vertrag über die Staatsgrenze 
mit der CSSR, desseri Ennwunf zu einem wesent­
lichen Teil ebenfalls bereits fertiggestellt ist, das 
Straßburger übereinkommen ü'ber die internatio­
nale Patentklassifikation (dessen Anlagen den 
Umfang mehrerer Jahrgänge eines Bundesgesetz­
blattes erreichen) und das geplante übereinkom­
men über ein Europäisches Patenterteilungsver­
fahren genannt. 

Aus rechtspolitischen Gründen ist es ratsam, 
anstelle einer Fülle verfassungsrechtlicher Sonder­
bestimmungen eine generelle Regelung dieses 
Problems, das sich voraussichtlich in Zukunft 
weiterhin stellen wird, durch eine Novelle zum 
Art. 49 B-VG zu treffen. Die Bundesregierung 
hat daher bereits den Entwurf eines Bundesver-
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fassungsgesetzes, mit ,dem die Bestimmungen des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 über die Kundtnachung von Staatsverträgen 
abgeändert werden, dem Nationalrat vorgelegt. 
Nach dieser Regierungsvorlage soll in den Art. 49 
B-VG ein neuer Absatz 2 eingefügt werden, wo­
nach anläßlich der Genehmigung von Staatsver­
trägen gemäß Art. 50 der Nationalrat beschließen 
kann, daß "der Staatsvertrag oder einzelne genau 
bezeichnete Teile des Staatsvertrages nicht im 
Bundesgesetzblatt, sondern in anderer !geeigneter 
Weise kundzumachen sind". 

Für den Fall, daß diese Regierungsvorlage Ge­
setz wird, schlägt die Bundesregierung dem Na­
tionalrat vor, hinsichtlich der Grenzkarte, den 
Detailplänen und den Luftjbildern des österrei­
chisch-schweizerischen Grenzurkundenwerkes fol­
gende besondere Kundmachung zu beschließen: 

"Die Kundmachung der Anlagen 3 bis 6, 9, 12, 
15, 18, 21 und 24 zum Vertrag zwischen der 
Republik österreich und der Schweizerischen Eid­
genossenscha:ft über den Verlauf der gemeinsamen 
Staatsgrenze vom 20. Juli 1970 erfolgt dadurch, 
daß sie zur ständigen öffentlichen Einsicht auf­
gelegt werden, und zwar 

a) alle genannten Anlagen beim Bundesamt 
für Eich- und Vermessungswesen und ü:ber­
dies 

b) die Anlagen 3 his 6 beim Amt der Tiroler 
Landesregierung und 'beim Vermessungs­
amt Landeck, 

c) die Anlagen 9, 12, 15, 18, 21 und 24 beim 
Amt der Vorarlberger Landesregierung, 

d) die Anlage 9 beim Vermessungsamt Blu­
denz, 

e) die Anlagen 12, 15, 18 und 21 beim Ver­
messungsamt Fe1dkirch, 

f) die Anlagen 21 und 24 beim Vermessungs­
amt Bregenz." 

II. Besonderer Teil 

A. Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über den Verlauf der gemeinsamen Staats­
grenze 

Zu Artikel 1: 

Dieser enthält die wichtigste Bestimmung 
nicht nur des genannten Vertrages, sondern des 
gesamten Vertragswer kes: Vereinbaren doch an 
dieser Stelle die Vertrags staaten, daß der genaue 
Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze vom 
Dreiländergrenzpunkt mit Italien bis zur Ein­
mündung des Alten Rheines in den Bodensee 
durch das einen integrierenden !Bestandteil des 
Vertrages bildende Grenzurkundenwerk be­
stimmt wird. Dieses besteht aus: 

je einer Grenz:beschreibung für den Haupt­
abschnitt Tirol-Graubünden, den Hauptab­
schnitt Vorarlberg-Graubünden und die ein­
zelnen Abschnitte des Haupt:llbschnittes Vor­
arlberg-St.Gallen (Anlagen 1, 7, 10, 13, 16, 
19 und 22 des Vertrages); 
je einem Koordinatenverzeichnis der Grenz­
punkte für die genannten (Haupt-).Albschnitte 
(Anlagen 2, 8, 11, 14, 17, 20 und 23 des Ver­
trages); 
elf Blättern der Grenzkarte österreich­
Schweiz im Maßstab 1 : 25.000 für die Haupt­
abschnitte Tirol-Graubünden und Vorarl­
berg-Graubünden sowie für die Abschnitte 
Dreiländergrenzpunkt - Anfang des Die­
poldsauer Durchstiches und Rhein Zwischen­
strecke des Hauptabschnittes Vorarlberg­
St. Gallen (Anlagen 3, 9, 12 und 18 des Ver­
trages); 
einem Detailplan im Maßstab 1: 10.000 für 
den Abschnitt Schalklhof-A:ltfinstermünz des 
Hauptabschnittes Tirol~Graubünden (Anla­
ge 5); 
je einem Detailplan im MaßstaJb 1 : 5000 für 
die Abschnitte Alter Rhein Hohenemser Kur­
ve, Brugger Horn und Alter Rhein Brugger 
Horn-Bodensee des Hauptabschnittes Vor­
arlberg-St. Gallen (Anlagen 15, 21un'd 24 
des Vertrages) und 
Luftbildern der Abschnitte Altfinstermünz­
Martinsbruck, Schalklbach und Spisser Mühle 
sowie eines Teiles des Abschnittes Malfrag im 
Hauptabschnitt Tirol~Graubünden (Anla­
gen 4 und 6 des Vertrages). 

Alle im Grenzurkundenwerk ausgewiesenen 
Grenzpunkte sind durch trigonometrische oder 
polygonometrische Messungen bestimmt und an 
die hiefür geeigneten trigonometrischen Punkte 
der beiderseitigen Landesvermessungen ange­
schlossen. Es bestehen für alle diese Grenzpunkte 
rechtwinklige Koordinatenwerte in den beiden 
Landessystemen (in österreich im Gauß-Krüger­
Koordinatensystem mit dem Meridian 28° öst­
lich Ferro, in der Schweiz in winkeltreuer schief­
achsiger Zylinderprojektion) und Höhenwerte, 
die sowohl auf den Meeresspiegel der Adria als 
auch auf den schweizerischen Höhennullpunkt 
Pierre du Niton - 373,60 m bezogen sind. Diese 
Werte sind in den Koordinatenverzeichnissen der 
Grenzpunkte festgehalten. 

In den GrenZ/beschreibungen selbst ist vor 
allem der genaue Verlauf der Staatsgrenze zwi­
schen den einzelnen Grenzzeichen beschrieben. 
Weiters ist für jedes Grenzzeichen die Vermar­
kungsart, die Höhe über der Adria und die Ent­
fernung zum nächsten Grenzzeichen angegeben. 
Soweit erforderlich kommen hiezu noch Anmer­
kungen. 

146 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 30

www.parlament.gv.at



14 146 der Beilagen 

Im einzelnen ist zur Vermessung, Vermarkung 
und urkundlichen Sicherung des Grenzverlaufes 
in den genannten Hauptabschnitten und Ab­
schnitten zu bemerken: 

a) Hauptabschnitt Tirol-Graubünden (Arti­
kel 1 Absatz 1 Ziffer 1): 
Dieser besteht - entsprechend der Nume­

rierung der Grenzzeichen von der Dreiländer­
spitze in Richtung auf den Dreiländergrenzpunkt 
mit Italien am Piz Lad betrachtet aus fol­
genden 21 Albschnitten : 

Urezzasjoch 
Futschölpaß 
Grenzegg 
Kronenjoch 
Zahnjoch 
Larainfernerjoch 
Heidelberger Scharte 
Ritzenjoch 
GernsbleiJS~attel 
Fimheralp 
Zeblasjoch '. 
Inner Viderjoch 
Äusser Viderjoch 
Flimjoch 
Visnitzjoch 
Malfrag 
Spisser Mühle 
SchalkIbach 
Schalklhof-Altfinstermünz 
Altfinstermünz-Martinsbruck 
Piz Lad 

Die österreichisch-schweizerische Staats grenze 
folgt im Hauptabschnitt Tirot-Graubünden im 
al;gemeinen der Gratlinie, die zumeist mit der 
Wasserscheide zusammenfällt und in der Natur 
leicht zu erkennen ist. Nur in den Abschnitten 
Altfinstermünz-Martinsbruck, SchalkIbach, 
Spisser Mühle und Malfrag bis zum Grenzpunkt 
NI'. 8 verläuft .die Staatsgrenze in Gewässern. 
Aus. diesem Grund erübrigte sich eine durch­
gehende dichte Vermarkung der Grenzlinie. Viel­
mehr brauchten nur solche Grenzstrecken ver­
markt zu werden, in denen der Grenzverlauf 
in der Natur nicht klar zu erkennen war oder 
in denen der grenzüberschreitende Verkehr eine 
detaillierte Vermarkung erforderlich machte. 
Vor 1938 wurden von der bereits im Allgemeinen 
Teil der Erläuterungen erwähnten gemischten 
Kommission insgesamt nur 55 Grenzpunkte ver­
markt, Die im Jahre 1950 neugebildete, gleich­
falls im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
bereits genannte österreichisch-schweizerische 
Kommission hat in den Jahren 1953 bis 1954 
diese Vermarkung verdichtet, sodaß nunmehr 
- die Eckpunkte des Hauptabschnittes nicht ein­
gerechnet - insgesamt 94 Grenzpunkte ver­
markt sind (zumeist durch behauene Grenzsteine). 
Dazu kommen noch neun im Grenzzug befind­
liche trigonometrische Punkte, von denen fünf 

durch österreichische Katastertr~angu1ierungs­
steine ("KT-Steine") und vier durch schweizeri~ 
sche Lochbolzen stalbilisiert sin& 

Als Grundlage für die in den Jahren 1953 
und 1954 durchgeführten Vermessungs- und 
Vermarkungsarlbeiten und für die Verfassung 
der Grenzibeschreihung Tirol-Grau'bünaen (An­
lage 1 des Vertrages) diente den technischen Or­
ganen der 'heiden Staaten in erster Linie die 
'bereits a.m Allgemeinen Teil der Erläuterun'gen 
erwähnte Grenzibeschreiibung 1937 samt dem 
Nachtrag vom März 1938. 

Durch die vertralgliche Sanktionierung des 
Grenzurkundenwerkes ergeben sich im Haupt­
abschnitt Tirol-GraulbU11Iden foJge11lde - aller­
dings geringfügige- Änderungen im Verlauf 
der österreichisch-schweizerischen Staatsgrenze: 

Abschnitt Schalklhof-Altfinstermünz 

Nach der Grenzbeschreibung 1937 (Seite 58) 
verläuft die österreichisch-schweizerische Staats­
gr enze vom Grenzstein Ö 1 "gegen den Innfluß, 
den Weg, die Brücke und den Turm von Alt­
finstermünz auf österreichischem Gebiet lassend 
dem flußaufwärts gelegenen Brückenrand fol­
gend bis zu dem Punkt, wo die Mittellinie des 
Inn die Südfläche der Brücke trifft". Im 
Jahre 1954 hat Idie österreichisch-schweizerische 
Kommission beschlossen, den bisher nicht ver­
markten Grenzteil vom linken Innufer his zur 
Ip-nmitte bei der Altfinstermünzer Brücke so zu 
vermarken, daß "im Sinne des Antrages der 
österreichischen Delegation sämtliche Funda­
mente der Brücke auf österreichisches Gebiet zu 
liegen kommen". Ausschlaggebend hiefür war 
in erster Linie der Umstand, daß die eben er­
wähnte Feststellung der Grenzbeschreibung 1937, 
die SlJaatsgrenze folge dem "flußaufwärts gele­
genen Brücken r a n d" der Brücke von .Ailtfinster­
münz, nicht ganz im Ein1klang steht mit dem 
im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
bereits genannten Staatsvertrag vom 14. Juli 1868 
"über die Regulierung der Grenze zwischen 
Tirol und der Schweiz nächst dem Passe Finster­
münz". Denn dieser Vertrag bestimmt in seinem 
Artikel I: 

"Das zwischen der gefürsteten Grafschaft 
Tirol und der Schweiz streitige Gebiet am linken 
Inn-Ufer vom Novellerhof bis zum Schergen­
oder Schalkel'bach fällt der Schweiz zu, mit 
Ausnahme des sogenannten Schergen- oder 
Schalkelhofes und der von ·diesem bis zur Alt­
finstermünz-Brücke führenden Straßenstrecke, 
nebst dieser Brücke und dem 
Tu r m e". 

Da nun zur Brücke nicht nur die Fahl1bahn, 
sondern auch die Fundamente gehören" bedeu­
tete die Feststellung der Grenzbeschreibung 1937, 
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daß die Staats grenze dem Brückenrand, also. dem 
Rand der Fahrtbahn fo.lge, eine Änderung gegen­
über dem durch den übzitierten Vertragsartikel 
festgelegten Grenzverlauf. Zur innerstaatlichen 
Rechtswirksamkeit einer so.lchen Grenzänderung 
wären allerdings auch unter der Verfassung 1934 
übereinstimmende Verfassungsgesetze des Bun­
des und des Landes Tirül erfürderlich gewesen 
(Artikel 4 Absatz 2). Im Jalhre 1954 hat sich je­
doch die österreichisch-schweizerische Kümmis­
siün nicht damit begnügt, den dem Vertrag vün 
1868 entsprechenden Grenzverlauf zu vermar­
ken, sündern die Grenzzeichen so. gesetzt, daß 
die Grenzlinie vüm Grenzpunkt Nr. 1 (nun­
mehr: Nr. 36) in Richtung auf die am rechten 
Innufer angebrachte Rückmarke (nunmehr: 
Nr. 37 RM) ger a cl li n ig bis zum Schnitt­
punkt mit der Mittellinie des Inn verläuft (vgl. 
die Grenzbeschreibung für den Haupta;bschnitt 
Tirül-Graubünden - Anlage 1 des zu geneh­
migenden Vertrages). Nach dieser Grenzziehung 
liegen wühl die Brückenfundamente zur Gänze 
auf österreichischem Hüheitsgebiet. 'Die gerad­
linige Führung des Grenzzuges bewirkt aber 
auch, daß das im Brückenbereich zwischen dem 
linken Ufer unrdJder Mittellinie des Inn lie­
gende österreichische Hüheitsgebiet im Grund­
riß mehr umfaßt als nur die Fundamente und 
sünstigen Teile der Brücke vo.n Altfinstermünz. 
Nach Ansicht der Bundesregierung liegt sümit 
eine - wenn auch nur ,kleine - Grenzänderung 
zugunsten der Repuiblik österreich vür. 

Der Flächenausgleich wurde durch eine gering­
fügige Verschiebung des Grenzsteines Nr. 1 er­
zielt (Punkt 4 der vün der gemischten Kümmis­
sio.n am 3. April 1954 in Pfunds verfaßten Nie­
derschrift). 'Diese kleine Grenzänderung wird 
nunnmehr durch den vürliegenden Vertrag 
sanktio.niert. 

Abschnitte Schalkibach und Spisser Mühle sowie 
der Teil des Abschnittes Malfrag zwischen den 
Grenzpunkten Nr. 8 und 9 

In diesen Grenzstrecken verläuft nach der 
Grenzbeschreibung 1937 die österreichisch­
schweizerische Staatsgrenze zunächst in der Mitte 
des Schalklbaches, dann des Zandersbaches und 
;chließlich. des Malfrag:baches. Da nach Artikel 4 
des vo.rliegenden Vertrages die durch Artikel 1 
festgelegte Staats grenze auch dort, wo. sie in Ge­
wässern verläuft, in Hinkunft unveränderlich 
ist, haben die beiden Regierungsdelegatiünen 
beschlüssen, zusätziich zur Grenzkarte1: 25.000 
nüch, LuiftlbiIder anferti.gen zu laJSsen, aus wel­
chen jederzeit die im Zeitpunkt des Ink~aft­
tretens des Staatsvertrages gegebene örtliche 
Situatiün entnümmen werden kann. Bei der 
Durchführung dieses Auftrages durch die tech­
nischen Organe zeigte es sich düch, daß die Ufer­
linien . dieser drei Bäche auf den Luftbildern 

kaum zu erkennen sind, weil sie in tiefeinge­
schnittenen Sch'luchten verlaufen, terrestrische 
Ergänzungsmessungen aber wegen der senkrech­
ten Wände der Schluchten nicht mit hinreichen­
der Genauigkeit durchgeführt werden können. 
Die heiden Vel'handlungsdelegatiünen kamen 
daher überein, ,die Grenzlinie nicht - wie in 
der GrenZJbeschreibung 1937 vürgesehen - durch 
die Bachmitte, sündern durch die Mittellinie 
zwischen dem linksufrigen und dem rechtsufri­
gen Hangfuß zu bestimmen. Auch dies bewirkt 
eine geringfügige Veränderung im Verlauf der 
österreichisch-schweizerischen Staatsgrenze. Der 
für. die Vertragsstaaten hiedurch eintretende 
Gebietsverlust und Gebietsgewinn gleichen ein­
ander annähernd aus. 

Teil des Abschnittes Malfrag zwischen den 
Grenzpunkten Nr. 6 bis 8 

In dieser Grenzstrecke bildet nach der Grenz­
heschreibung 1937 die Mitte des Malfragbaches 
die Staatsgrenze. Da jedüch der Malfrag'bach in 
diesem Bereich in zahlreichen Windungen durch 
ein Sump.fgebiet fließt, seine grenzbestimmende 
Mitte also. in .der Natur nicht eindeutig erkenn­
bar ist, hatte die österreichisch-schweizerische 
Kümmissiün fülgendes vereinbart: "In Fürt­
setzung des durch gerade Linien dargestellten 
Grenzzuges vorn Grubeleko.pf bis zur Grenz­
marke 6 süll der bisher in einem Sumpfgebiet 
durch den Malfragbach gebildete Grenzzugbis 
zum Steilabsturz bei Küte 2343 durch flächen­
ausgleichende gerade Linien über dem neuen 
Grenzstein Ne, 7 zur neuen Grenzmarke Nr. 8 
ersetztwerclen" (Punkt II/2 der am 7. August 
1953 in pfunds' verfaßten Niederschrift). Auch 
diese Maßnahme erhält nun durch den vo.rlie­
genden Staatsvertrag ihre Sanktiün. 

Die vermarkten Grenzpunkte waren ur­
sprünglich in diesem Hauptabschnitt nicht 
durchgehend, sündern in ,den einzelnen Ab­
schnitten gesündert numeriert. Bei der Wieder­
vermarkung und Vermessung in den Jahren 1953 
bis 1954 wurden zum Zweck einer wenigstens 
teilweise durchgehenden Numerierung die neun 
Abschnitte vo.m Urezzasjüch bis Zum Gembleis­
sattel, so.dann die sechs Abschnitte vün der 
Fimberalp his zum Visnitzjo.ch und schließlich 
die sechs Abschnitte vün Malfrag his Piz Lad 
zusammengefaßt. 

b) Hauptabschnitt Vorarlberg-Graubünden 
(Artikel 1 Absatz 1 Ziffer 2): 

Dieser besteht - gleichfalls entsprechend der 
Numerierung der Gl'enzzeichen vün der 
Dreiländerecke mit dem Fürstentum Liechten­
stein auf dem Naafküpf in Richtung auf die 
Dreiländerspitze (Anstüß der Landesgrenze 
zwischen Tirül und Vo.radberg) betrachtet -
aus fülgenden 17 Absdlnitten: 
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Naafkopf 
Barrhümeljoch 
Große Furka 
Kleine Furka 
Schafloch 
Schesaplana 
Cavelljoch 
Schweizer Tor 
Drusentor 
Sulzfluh 
Karrenfeld--'Grubenpaß 
Plasseggenpaß 
Sarotlapaß 
Viereggerpaß-Breite Furka 
St. Antönierjoch 
Gafierjoch 
Madrisajoch 
Schlappinerjoch 
Garnerajoch 
Plattenjoch 
Schweizer Scharte 
Seelücke 
Winterlücke 
Klosterpaß 
Rote Furka 
Fuorcla dal Cunfln 
Vermuntpaß 

Auch im Hauptabschnitt Vorarlberg-Grau­
bünden folgt die Staats grenze im allgemeinen 
der zumeist leicht erkennbaren Gratlinie, sodaß 
sich auch in diesem Hauptabschnitt eine durch­
gehende dichte Vermarkung der Grenzlinie er­
ührigte. Im Gegensatz zum Hauptabschnitt 
Tirol-Graubünden verläuft jedoch die Staats­
grenze an keiner Stelle in einem Gewässer. Vor 
1938 wurden von der mehrfach erwähnten ge­
mischten Kommission insgesamt nur 34' Grenz­
punkte durch behauene Granitsteine oder einge­
meißelte Grenzmarken vermarkt. Die im Jahre 
1950 neugelhiiLdete österreichisch-schweizerische 
Kommission hat in den Jahren 1951 und 1952 
diese Vermarkung verldichtet, sodaß nunmehr -
die Eckpunkte des Hauptabschnittes nicht einge­
rechnet - insgesamt 87 Grenzpunkte zumeist 
durch behauene Granitsteine vermarkt sind. 
Dazu kommen noch 27 im Grenzzug befindliche 
trigonometrische Punkte, von denen neun durch 
österreich·ische Katastertriangulierungssteine und 
18 durch schweizerische Lochbolzen stabilisiert 
sind. 

Grundlage für die Vermessungs- und Vermar­
kungsarbeiten war auch hier in erster Linie die 
Grenzbeschreibung von 1937; ebenso wie für die 
Verfassung der Grenzbeschreibung Vorarlberg­
Graubünden, die nunmehr als Anlage 7 integrie­
render Bestandteil des Vertrages ist. Auch in die­
sem Hauptabschnitt waren die vermarkten 
Grenzpunkte nicht durchgehend, sondern in den 
einzelnen Abschnitten gesondert numeriert. In 
den Jahren 1951 und 1952 konnten aus techni-

schen Gründen lediglich die Abschnitte Naafkopf 
und Barthümeljoch,weiters die Abschnitte Kar­
renrfeld-Grub enp aß, Plasseggenpaß und Sarot­
lapaß sowie sclrließlich die ze!hn Aibschnitte vom 
Schlappinerjoch bis zum Vermuntpaß zusammen­
gefaßtwerden. 

Hinsichtlich des Inhaltes der Grenzbeschrei­
bung und des "Koordinatenverzeichnisses der 
Grenzpunkte" (Anlage 8 des Vertrages) wird auf 
die entsprechenden Ausführungen beim Haupt­
a'bschnitt Tirol-Graubünden verwiesen. 

c) Hauptabschnitt Vorarlberg-St. Gallen (Ar­
tikel 1 Absatz 1 Ziffer 3): 

Hier ist die Situation in erster Linie durch die 
gemeinsame Regulierung des Rheines zwischen 
der IIlmün:dung und dem Boidensee bestimmt. 
Auch in diesem Hauptabschnitt sind die Grenz­
punkte in den Abschnitten Dreiländergrenz­
punkt-Anfang des Diepoldsauer Durchstiches 
und After Rhein Hdhenemser KUl'Ve jeweils mit 
1 beginnend gesondert numeriert und nur die 
restlichen drei Abschnitte Rhein Zwischenstrecke, 
Brugger Horn und Alter Rhein Brugger Horn­
Bodensee konnten zusammengefaßt und durch­
gehend numeriert wer.den. Da die einzelnen 
Grenzpunkte eines Abschnittes entsprechend der 
Flußrichtung numeriert sind, verläuft die Nume­
rierung im Grenzzug entgegengesetzt der Nume­
rierung in den beiden anderen Hauptabschnitten, 
also nicht in Richtung auf den Dreiländergrenz­
punkt mit Italien, sondern in Richtung auf den 
Bodensee. Zu den einzelnen Abschnitten ist zu 
bemerken: 

Abschnitte Dreiländergrenzpunkt (mit dem 
Fürstentum Liechtenstein im Rhein)-Anfang 
des Diepoldsauer Durchstiches und Rhein Zwi­
schenstrecke (Artikel 1 Absatz 1 Ziffer 3 lit. a 
und c): 

Da der bereits zitierte Rheinregulierungsver­
trag vom 10. April 1954, BGBL Nr. 178/1955, 
nur die Rheinstrecke von der Illmündungbis 
zum Bodensee hetrifft, wurde der erstere Ab­
schnitt dementsprechend unterteilt. Auch in dem 
vom Regulierungsvertrag nicht erfaßten Unterab­
schnitt wurden wohl von den beiden Staaten 
- a1llel'dings una:blhängig >"oneinander - Arbeiten 
. durchgeführt. Wie jedoch die technischen Dele­
gierten der bei den Verhandlungsdelegationen 
einvernehmlich feststellten und in ihrem am 
7. Oktober 1965 in Rorschach verfaßten Proto­
koll beurkundeten, halben diese Arbeiten keine 
Verlegung des Mittelwasserbettes des Rheines 
zur Folge gehabt. Es verläuft also in diesem Un­
terabschnitt die Staatsgrenze nach wie vor in der 
Flußmitte. 

Im Unterabschnitt Rhein Obere Strecke und 
im Abschnitt Rhein Zwischenstrecke wurde' das 
Mittelgerinne gemäß Staatsvertrag 1892 in den 
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Jahren 1905 Ibis 1934 auf die durchgehend gleiche 
Breite von 110m normalisiert. Als nach Voll­
endung der Internationalen Rheinregulierung der 
gewünschte Erfolg nur vorübergehend eintrat 
und die Gefahr einer neuerlichen Hebung der 
Flußsohle durch Kiesalblagerung im Rheinbett 
wieder drohte, kam es zum Umbau der Inter­
nationalen Rheinregulierung nach dem Staatsver­
trag vom Jahre 1954, der zur Erzielung einer 
besseren Geschiebea'bfuhr ,die Verengung des Mit­
teigerinnebettes, kontinuierlich zunehmend vom 
Anfang des Diepoldsauer Durchstiches bis zur 
neuen Mündung inden Bodensee,' vorsah. So 
wurde in der Rhein Zwischenstrecke das rechts­
ufrige Mittelgerinnewuhr auf das bestehende alte 
Wuhr aufgesetzt und das Schweizer Wuhr um 
das Verengungsmaß gegen das. österreichische 
Ufer verschoben. Die voraufgezeigten Arbeiten 
haben eine Verschiebung der Mittellinie bewirkt, 
der alber - als künstlicher Veränderung - die 
Staatsgrenze nicht ipso iure gefolgt ist. Das da­
durch bewirkte Auseinanderfallen von Mittellinie 
und Grenzlinie hat alber die nachteilige Folge, 
daß der Verlauf der Staatsgrenze in der Natur 
nicht klar erkennbar ist. Dieser Umstand sowie 
wasserwirtschaftliche Erwägungen lassen es für 
geboten erscheinen, den vor der Rheinregulie­
rung gegebenen Zustand, nämlich übereinstim­
mung von Mittellinie und Grenzli,nie, wieder­
herzustellen. 

Die bereits im Allgemeinen Teil dieser Er­
läuterungen erwähnte "Internationale· Kom­
mission zur Festlegung der Grenze zwischen 
österreich und der Schweiz im alten Rheinbette 
bei Diepoldsau" hat sich im Auftrag der beiden 
Regierungen wohl auch mit dem Verlauf der 
Staatsgrenze im Abschnitt Dreiländergrenzpunkt 
(mit dem Fürstentum Liechtenstein)-Anfang des 
Diepoldsauer Durchstiches und mit dem Verlauf 
der Staats,grenze im Abschnitt :&hein Zwischen­
strecke (vom Ende des Diepoldsauer Durchstiches 
bis zum Anfang des Fussacher Durchstiches) be­
faßt und in, ihrem am 5. November 1935 in Ror­
schach unterfertigten Protokoll vereinbart, die 
Grenzlinie, die il1'folge der Regulierungsarbciten 
(Vorschieben' der Wuhre) nicht mehr inder 
Mitte des Rhein-Mittelgerinnes lag, sondern in 
der Rhein Zwischenstrecke bis gegen 20 m näher 
dem Fuß des österreichi'schen Wu'hres, in der 
Oberen Strecke hingegen näher dem Fuß ,des 
schweizerischen Wuhres, in die Mitte des regulier­
ten Bettes zu verlegen. Diese VereiIllbarung wurde 
wohl von den bei den Regierungen genehmigt 
(von der österreichischen Bundesregierung am 
9. Juli 1936). Mangels Abschlusses' eines Staats­
vertrages ist aber diese Verlegung der Staats­
grenze in die Mitte des regulierten Rheinbettes 
nicht verwirklicht worden. 

nachteiligt werden soll; ha'ben die beiden Ver­
handlungsdelegationen durch ihre technischen 
Delegierten an Hand der vorhandenen Vermes­
sungsunterlagen sowohl die vor der Regulierung 
gegebene als auch die heute gegebene Mittellinie 
des Mittelgerinnes exakt feststellen und auf die­
ser Grundlage das Ausmaß der Flächengew:inne 
und -verluste der einzelnE:nGeibietsänderungen 
berechnen lassen. Die Ermittlung der Flächen­
differenz wurde von den technischen Organen 
der bei den Staaten, wie in der am 8. April 1965 
in Rorsehach verfaßt~n Niederschrift bestätigt 
wird, vollkommen unabhängig voneinander 
durchgeführt. 

Von ös'terre~chischer Seite wurden zur Er­
mittlun.g der Flächengewinne und -verluste in 
der Oberen Snrecke Pläne im Maßstalb 1 : 1000 
mit der Aufschrift "Rhe~nalUfnahme" aus dem 
Jahre 1905 verwendet. In diesen Plänen wurde 
im Oktober 1964 von der österreichisch·en 
Rheinbauleitung die bestehend'e Sta,at&grenze als 
Miottellinie der vor der Re:gulierulligbestandenen 
Wuhre gemäß Vertrag vom Jalhre 1892 kon­
struiert. Bbenso wurde die Mittell~nie zwischen 
den Wuhren des normali:sie1'lÜen Mjttel~gerinnes 
gemäß dem noch beim Abschnitlt Alter R'hein 
Hohenemser Kurv,e ZJU behandelnden kommis­
s,ioneNen Protokoll vom 5. November 1935 ein­
gezeichnet. 

Zur Ermi,ttlung der Pläch'engewinne und -ver­
luste in der Zwilschenstrecke wurde der Plan im 
Maßstab 1 : 1000 ,,:&egouLierung der Lan,de~grenze 
Schweiz-öster.reich, WidnalUoer Brücke-Sankt 
Margarethen-!Eisenlbahn Brücke, km 80,0 
bis km 84,8" (ZwTIschel1iStrecke) verwendet. Der 
Pl:l;n . enthäLt die bestehende GrenZle (di'e Mi't;tel­
Enie zwisch·en den Wuhren vor der Regulierung) 
und die Mi,tnellinie des normalisierten Mi,ttel­
gerinnes gemäß dem Protokoll vom 5. Novem­
ber 1935. In diesem PlIan wurde von der ösoter­
reichischen Rheinhauleitung im Jahre 1954 der 
Umhau gemäß dem vorerwähnten Projekt III b 
mit der neuen. Mi'bte1gerinnewuhre eingezeichnett 
und die Mittellinie des verengten Mitoelgerinnes 
konstruiert. D~e Konstruktion wurde an Hand 
der Er:gebnisse der vom Buuodesamt für Eich­
und Vermessungswesen ,durchgefühl'loen Neuver­
messung der KG. Lus,tenau überprüf.t. 

Auf Grund dieser Unterbgen wurde für die 
VenJ.egung der Grenzlinie in die Mittellinie des 
neuen Mittelgerinnes von den österreichischen 
technischen Organen für die Obere St'recke ein 
Flächengewinn für die SchweilZ von 1'17 ha und 
für die ZwilSch,enstrecke ein Flächengewinn für 
die Schweiz von 2'12 ha berechnet. Das ergibt 
einen GesaJffitflächeIJJgewinn für die Schweiz von 
9'29 ha (Punkt 2 b der erwähnten Niederschrift 
der technischen Organe vom 8. April 1965). 

Ausgehend von dem· Grundsatz, daß keiner Von schweizer'~scher Seite wurden für die Er-
der Vertragsstaaten durch diese Verlegung be- mitt!lung der Flächengewinne und -verluste ein 
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Plan "Regu1i.emmg der LandesgreIllZe Schweiz­
österreich; Obere Strecke, JIlleinmündung, Die­
poildsauer Durch,strch, km 65,0 - km 74,0"und 
ein Plan "ReguLierung der Landesgrenze 
Schweiz-östJerreich, Zwi,schen&tl1ecke, W.idnauer­
brücke - Sankt Mal.1garetihen-EisenlbaJhnbrücke, 
km 80,0 - km 84,S", IbeiJde im Maßstaib 
1 : 1000, sowie eine TaJbelle der Flächenabrech­
nung verwendet. DLe~e Ta.1>el1e bezieht sich auf 
di'e he'Sltehende St;aat~gl1enze um,d auf den Vor­
schlag einer neuen Grenzilinie gemäß dem 
Protokoll vom 5. Novemher 1935. 

Ind'iese Pläne wunde von der schweizerischen 
Rhei'nbau1citungder Umlbw des Rheines gemäß 
Projekt III b mi,t ,der neuers1lel'lten Miltte~gerinne­
wuhre eingetnagen und von der Eidgenössischen 
Landestopographie die MjroteJlini.e des neuen 
Mi,ttlelgernnnes kon&truiert. 

Von schweilzerischer Seine wurde auf Grund 
der angeführten U11lte&~gen für die Obere 
Suecke vom km 65,000 - km 74,120, das ist 
von der Hlmündung bis zum OIberen Ende des 
Diepoldsauer Durchstiches, ein Flächeng,ew>inn fü,r 
die Schweiz von S·09 ha 'U11Id für di,e Zwischen­
streck,e von km 80,100 - km 84,950, das i~t 
vom untel1en Ende ,des DiepoMsamer Durch­
stich,es bis zum oberen Ende des Fuss,acher Durch­
stich·es, ein Fläch·engewinn für die Schweiz von 
2·09 ha berechnet. Das el1gibt einen GesaJmt­
fläch,engeWlinn für d~e Schweiz von 10·18 ha 
(Punkt 2a der erwähnten Niederschrift der 
technischen Organe vom 8. April 1965). 

In Anlbetracht der voneinander vollkommen 
unabhängigen ErmLttJlungen der Fläch'endiff.eren­
zen durch beilde StaJaten, IUntier Zugrundelegu11lg 
der arten UntJerlagen und untier BerückSli'chtiigung 
der beachdich,en Länge der in Frage stehenden 
Grenz'strecke von 14 km el1Schlien den beiden 
VerhandluIligsdel:egatJoonen die ühereinstimmung 
dieser Vermessungsel1gebn:1sse vdl.'lkommen aus­
reichend. Auf Vors~g der tech11lischen Organe 
wurde da:her der Fläch,eIligewmn der Schweiz aus 
dem aritJhmeti~chen M$te1 der beiden Ergebni,sse 
gebildet und sohin mit 970 ha f,e911ge1egt (vgl. 
Artikel 2 Ah51a:tz 1 des ~entna;ges). 

Zum Ausgleich di,es'els Verlustes erhält die Re­
pulblik Österreich am Ende des Un'teraibschni,ttes 
Rhein Obere Strecke und am Anfang des 
Abschnittes Rhein Zw,j'schenstrecke j.e ein Gebiet 
mit fast dreieckigem Grundniß. Diese beiden 
Gebiete sind annähernd gleich groß und haben 
zusammen daJS Ausmaß von 97 ha. Dile Aus­
tauschgebiete wurden ~m Jahre 1967 von den 
techn~schen Onganen der be1den Verha,ndlungs­
delegationen im GeläIlide v.erm;es®en und a:hge­
steckt. 

Zur exakten Bestimmung und Da:nste~lu11:g des 
neu vereinlbarllen Gnenzverlaufes inden Ab­
schrutten Drei'lä.ndergrenzpunkt mit dem Für-

stentum Uechtenstein im Rhein - Anfang des 
Diepoldsauer Durchstiches und Rhein Zwischen­
streck·e wunde die von den tlechn1sch:en Organen 
ermitte!lte Mittellinie des au~elbautlen RinfiS'al<es 
in Kreisbogen und Gerade, d>ie .sich dieser Linie 
möglich·st anschmieg,en, zerle~ und zwar der 
erstgenannte Albschni:tJt in 18 Kllei·sbogen und 
17 Ger.ade, der zweitlgen3Jnnte Abschnitt in 
9 Krei,sbogen und 6 Gemde (vg1.düe Anlagen 10 
und 6 des Vertr:liges). 

Der Bog.enanfa:11:g (BA), die Bogenmiltte (BM) 
und das Bogenende (BE) eines jeden Kreisbogens 
und damit der Anifangs- und der Endpunkt einer 
jeden Geraldensind kooroin:litenmäßig festge­
legt und in dem Koondinaltlenv·erzeich'nis der 
Gr.enzpunlkte (Anla.ge 11 und Anlage 17 des 
Vertrages) aUiS1gemesen. Da uberdies in den 
Grenzbeschl1ei1hungen die Läng,e und der Radius 
der einzeLnen Krei:sihQgen sowie di.e Länge der 
eimelnen Geraden festgehal:ten ist, k:linn jeder­
zeit im Falle einer Veränderung des Mittelge­
rinnes der VerlaUlf der - durch Artikel 4 des 
Vertrages für un'hewegl'ich erklärten - Staa-ts­
grenze in der NaJt:ur i'n verm~uIligstechni'5ch 
einwandfreier Weise rekonstruiert wellden. 

Die einzelnen Bogenan~aIligs- und Bogenend­
punkte 'Sind ebenso wie dii'e auf den Rhein­
brücken eingeschaLteten Punkte aI~s maßgebende 
Grenzpunkte vom Dreiländergrenzpunkt mit 
dem Fürstentum Li,echtJenstJein im Rhein mit 1 
beginnend fordauf,end numeriert. Die Numerie­
rung endet aan Beginn des DiepOMsauer Durch­
stiches. Auch im Abschn~tt Rehein Zwischen­
strecke 5l~nd die BogenanfaIligs- und Bogenend­
punkte sow.ie rue a'Uf den Rheinbrücken einge­
schalteten Punkte vom Enidedes Diepold'Sauer 
Durch!/tiches mit 1 heginnend fortlaufend 
numeriert. Die&e Numerierung wird aber - im 
Gegensatz zum erstgenannten Abschni,tt - in' 
den anschließenden A!hschnitten Brugger Horn 
und Alter Rhein Brogger Horn-Bodensee fort­
ge5letzt. 

Die genannten Grenzpunkte sind zum über-. 
wiegenden Teil ,durch indirekt, nämlich außerhalb 
der Grenzlinie auf den beiderseitigen Dämmen 
des Rhein-Mittelgerinnes, gesetzte Granitsteine 
(sogenannte Rückmatken) vermarkt. Auf den 
insgesamt 14 Rheinbrücken dieser Abschnitte 
wurde der genaue Verlauf der Staatsgrenze durch 
Bronzeholzen direkt vermarkt. 

Abschnitt Alter Rhein-Hohenemser Kurve (Ar­
tikel 1 Absatz 1 Ziffer 3 lit. b) 

Gemäß Artikel 1 Ziffer 3 des bereits erwähnten 
Rheinregulierungsvertrages vom 30. Dezember 
1892, lliGBl. NI'. 141/1893, wurde von den beiden 
V ertra.gssta a ten 'im Rahmen der "Internationalen 
Rheinregulierung" zur' ~erkürzung des Rhein­
laufes im Bereich der schweizerischen Gemeinde 
Diepoldsau die sogenannte HohenemseI' Kurve 
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durch ein neues Flußbett durchstoßen. Im April 
1923 wurde der Rhein in dieses neue Bett bei 
Diepoldsau eingeleitet. Da nach Artikel 15 des 
zinierten Staatsvertrages die Staatsgrenze auch 
nach Vollendung des Durchstiches unverändert 
in der Mitte des Alten Rheinbettes verblieb, war 
es notwendig, den Verlauf der Staatsgrenze in 
dieser Grenzstrecke exakt festzulegen und in der 
Natur sichtbar zu machen. 

Zu diesem Zweck hatten die beiderseitigen Re­
gierungen aus Delegierten beider Staaten im Jahre 
1924 die bereits ,erwähnte "Internationale Kom­
mission zur Festlegung der Grenze zwischen 
österreich und der Schweiz im alten Rheinbette 
bei Diepoldsau" gebildet. Im Rahmen dieser 
Kommission wurden Polygonnetz-übersichts­
pläne im Maßstab 1 : 5000, Grenzpläne im Maß­
stab 1 : 1000 und ein Koordinatenverzeichnis der 
Grenzpunkte verfaßt. In dem hierÜlber am 
17. Juli 1924 in Rorschach aufgenommenen Pro­
tokoll wurde von der Internationalen Kommis­
sion unter anderem festgehalten, daß die von ihr 
ermittelte Staatsgrenze im alten Rheinbett in 
einem aus Geraden zusammengesetzten Linienzug 
verläuft, welcher der ausgeglichenen Mittellinie 
des, alten Rheinstromes entspricht (Artikel 1 Ah­
satz 1 des Protokolles). 

Das Protokoll samt dem ergänzten Grenz­
operat hat die Genehmigung der bdderseitigen 
Regierungen erhalten, und zwar seitens öster­
reichs mit Ministerratsbeschluß vom 26. Septem­
ber 1931. Nach Vollendung der Regulierungs­
arbeiten in diesem Abschnitt hat die Internatio­
nale Kommission auf ihrer Tagung.am 5. No­
vember 1935 in Rorschach auf Antrag des öster­
reichischen und des schweizerischen Rheinbau­
leiters beschlossen, sämtliche durch das Protokoll 
vom 17. Juli 1924 festgelegten Grenzpunkte 
durch Betonblöcke\ in die eine 2 m hohe Eisen­
stalljge eingesetzt w.il1d, zu bezeichnen, n,ach'dem 
das alte Rheinbett fast ganz ausgetrocknet war. 

Diese Arbeiten wurden noch im Jahre 1935 
durchgeführt. 1947 und 1949 wurde die Ver­
markung ergänzt. 

Im Jahre 1967 wut,de auf Wunsch der Ge­
meinsamen Rheinkommission in' diesem Ab­
schnitt die direkte Vermarkung teilweise in eine 
indirekte umgewandelt, um die Kiesausbeutung 
im Alten Rheinbett nicht zu behindern. 

Die Grenzlinie des Abschnittes Alter Rhein 
Hohenemser Kurv,e ist in insgesamt 50 Gerade 
aufgelöst. In die Geraden eingeschaltete (einge­
fluchtete) Punkte sind mit der Nummer des vor­
angehenden Grenzpunktes und den Buchstaben 
A,B usw. bezeichnet. (Siehe die Anlage 13 des 
Vertrages.) Der Anfangs- und der Endpunkt einer 
jeden Geraden ist als Grenzpunkt numeriert, im 
Grenzurkundenwerk koordinatenmäßig festge­
legt und in der Natur, wie bereits erwähnt, teils 

direkt, teils aber indirekt (durch Doppelgrenz­
steine) vermarkt. Die Koordinaten der Anfangs­
und der Endpunkte der einzelnen Geraden sowie 
die Höhe dieser Grenzpunkte sind im "Koordi­
natenverzeichnis der Grenzpunkte" (Anlage 14 
des Vertrages) festgehalten. 

Abschnitte Brugger Horn und Alter Rhein Brug­
ger Horn-Bodensee (Artikel 1 Absatz 1 
Ziffer 3 lit. d und e) 

Gemäß Artikel 1 Z. 1 des Rheinregulierungs­
vertrages v'on 1892 hatten die Vertragsstaaten im 
Rahmen der "Internationalen Rheinregulierung" 
den Verlauf des Rheines vom Brugger Horn ab­
wärts durch die Schaffung eines neuen geradlini­
gen Flußbettes verkürzt. Dieser Durchstich bei 
Fussach wurde 1900 geöffnet. Da nach dem bereits 
zitlierten Artikel 14 des Rheinregulierungsver­
tra'ges von 1892 die Staansgrenze inder Mitte 
des Alten Rheinbettes verblieb, war es notwen- ' 
dig, den genauen Grenzverlauf in eindeutiger 
Weise festzulegen. Zu diesem Zweck: wurden im 
Jahre 1899 vom schweizerischen Bundesrat und 
von der altösterreichischen Regierung Delegierte 
in eine gemeinsame Kommission entsendet. Diese 
veranlaßte nach Untersuchung der einschlägigen 
Verhältnisse an Ort und Stelle die Herstellung 
eines Gr,enzfeststellungsoperates, welches aus 
einem Plan im Maßstab 1: 2000 (28 Blättern), 
einem polygonometrischen übersichtsplan und 
dem Koor,dinatenregister der Fixpunkte bestand. 
In dem am 19. Mai 1903 in St. Gallen verfaßten 
Protokoll "betreffend die Feststellung der Grenze 
zwischen der Schweiz und österreich-Ungarn im 
Alten Rheinbette von Brug,g bis zum Bodensee" 
hat die genannte Kommission hiezu festgestellt, 
daß sich "die von der versammelten Kommission 
ermittelte Grenze im alten inneren Rheinbette 
in einem regelmäßigen Linienzuge bewegt,der 
sich aus Geraden und Bögen zusammensetzt und 
der ausgeglichenen Mittellinie ,des Alten Rhein­
stromes entspricht" (Artikel 1 Absatz 1 des Pro­
tokolles). 

In der Folgezeit wurde gemäß Artikel 4 des 
genannten Protokolles nach Fertigstellung des 
linksseitigen Uferbaues bei der Albzweigung des 
Aihen Rheinbettes !bei Brugg diejenige Linie, in 
welcher die Staats grenze -diesen Uferbau schnei­
det, durch 15 Grenzmarken ersichtlich gemacht. 
Die Setzung d.ieser Marken erfolgte gemein­
schaftlich durch die beiderseitigen Rheinbaulei­
tungen und wurde vom österreichischen Rhein­
bauleiter am 14. Mai 1909 in ~regenz und vom 
stellvertretenden schweizerischen Rheinbauleiter 
am 17. Mai 1909 in Rorschach heurkundet. Dem 
Protokoll wurde ein Plan im Maßstah 1 : 10.000, 
in dem die neuen Grenzmarken eingetragen wur­
den sowie Ve11Ze.ichnis~e mit den Koordinaten der 
Grenzmarken a.ls integrierender Bes~andtei'l an­
geschlossen. 
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Die Regu'lierungsvertr:ige von 1892 und 1954 
sahen jeweils in ihrem Artikel 14 auch den Aus­
bau des alten Rheinbettes vor, weil dieses nach 
erfolgter Ableitung des Rheines durch den Fus­
sacher Durchstich den beiderseitigen Binnenge­
wässern, insbesondere aber dem schweizerischen 
Binnenkanal, ads R,inns,al zu dienen hat. Zur 
Kostentragung war nach diesen Vertragsbestim­
mungen ebenso wie heute nach Artikel 18 Ab­
satz 3 des geltenden Regulierungsvertrages von 
1954 ausschließLich die Schweiz verpflichtet. 

Die Projektierung der Regulierung .des Alten 
Rheines wurde wohl' im Jahre 1902 in Angriff 
genommen, die Herstellung eines baureifen Regu­
lierungsprojektes scheiterte aber immer wieder an 
den verschiedensten Einwendungen und Abände­
rungsvorschlägen. Erst das im J ahte 1935 von der 
schweizerischen Rheinbauleitung ausgearbeitete 
neue Projekt, dem die Internationale Rheinregu­
lierungskommission in ihrer Sitzung am 12. De­
zember 1935 zugestimmt ha·tte, fa:nd die Geneh­
migung ,der Regierung des Kantons St. Gallen 
und des Schweizerischen Bundesrates. österreichi­
scherseits wurde über das Gesamtprojekt ord­
nungsgemäß das wasserrechtliche Verfahren 
durchgeführt und mit Bescheid der Landeshaupt­
mannschaft von Vorarlberg vom 16. Dezember 
1937, Z. I a-2373/8, die wasserrechtliche Bewilli­
gung erteilt. Laut diesem Bescheid wurde bei der 
mündlichen Verhandlung festgestellt, daß durch 
die Regulierung des Altrheinlaufes zwischen 
Brugger Horn und Brücke Gaissau-Rheineck die 
Staatsgrenze Osterreich-Schweiz mit der Kanal­
achse zusammenfällt. In der unteren Strecke muß 
jedoch die Kanalrinne aus wirtschaftLichen Grün­
den der Tiefenrinne des Altrheines folgen, sodaß 
in dieser Strecke die Regulierungsachse und die 
Staatsgrenze nicht zusammenfallen; es wurde je­
doch getrachtet, bei der Führung der Kanalachse 
hinsichdich der abgetretenen Grundflächen einen 
Flächenausgleich zu erreichen. 

Nach einer nicht wesentlichen Änderung des 
Projektes, welches die Mündungsstrecke des Alten 
Rheines betrifft, wurde schließlich mit den Bau­
arbeiten im Jahre 1939 begonnen. Die Regulie­
rungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, vor 
allem deshalb, weil mit ·der VeI1bauung der Ufer 
aus. finanziellen Gründen noch zugewartet wird, 
bis sich der Zwischenraum zwischen den beid­
ufrigen (quer zur Kanal1'1ichtung liegenden) Buh­
nen mit Sand und Schlamm angefüllt hat. 

Der vorliegende Vertrag nimmt in seinem Ar­
tikel 1 Absatz 1 Ziffer 3 lit. e bereits auf die Mit­
tellinie de~ aus g e bau t e n R i n n s ale s Be­
zug. Dies war deshalb möglich, weil eine Knde­
nmg des oben besprochenen Regulierungsprojek­
tes von 1935 und damit auch eine Knderung der 
Mittellinie nicht zu erwarten ist. Die Vermar­
kung im Abschnitt Brugger Horn, die laut dem 
oberwähnten Protokoll vom Mai 1909 aus ins-

gesamt 15 Grenzsteinen bestand, wurde im Jahre 
1947 durch zwei Grenzsteine und im Jahre 1966 
durch die technischen Delegierten der Verhand­
lUl1igsdelegation durch zwei weitel'e Grenzsteine 
verdichtet .. Ebenso wie zwischen den im Jahre 
1909 gesetzten 15 Grenzsteinen verläuft die 
Grenze von und zu den vier nachträglich gesetz­
ten Grenzsteinen in Geraden. 

Im Abschnitt Alter Rhein Brugger Horn-Bo­
densee ist der Verlauf der Staats grenze nunmehr 
zur exakten vermessungstechnischen Darstellung 
laut der als Anlage 22 dem Vertrag beiliegenden 
Grenzbeschreibung in 15 Kreisbogen und 13 Ge­
rade atifgelöst. 

Abschließend ist noch bei Artikel 1 auf das 
Problem des Grenzverlaufes im Bodensee hinzu­
weIsen: 

Der vorliegende Vertrag bestimmt im Absatz 3 
seines Artikels 1 ausdrücklich, daß die Staats­
grenze im Bodensee durch diesen Vertrag nicht 
berührt wird. Ausschlaggebend hiefür war der 
Umstand, daß die Hoheitsverhältnisse auf dem 
Obersee des Bodense'es (zwischen Bregenz und 
Konstanz) niemals durch zwischenstaatliche Ver­
träge ausdrücklich ger.egelt worden waren, sich 
aber auch keine gewohnheits rechtliche Regelung 
durchsetzen konnte. Von österreichischer Seite 
wurde im zwischenstaatlichen Verkehr stets der 
Grundsatz des Kondominiums vertreten. Dem­
nach steht der Obersee unter der gemeinschaft­
lichen ungeteilten Herrschaft der drei Uferstaa­
ten. Dieser Ansicht folgten zumeist'auch - ohne 
sip, allerdings eindeutig festzulegen - de facto 
die zuständigen deutschen Stellen. Die Schweiz 
hingegen verfocht stets die sogenannte Realtei­
lungstheorie, derzufolge der übersee zwischen 
den Uferstaaten aufgeteilt wäre und jedem dieser 
Staaten über das an sein Ufer angrenzende Teil7 

stück des Obersees die ausschließliche Hoheits­
gewalt zukäme. Erwähnenswert ist, daß der 
Bayerische Verwaltungsgerichtsh6f in seinem Ur­
teil vom 20. Februar 1963, Nr. 138 IV 58, aus­
drücklich die Auffassung abgelehnt hat, die Real­
teilungstheorie habe sich als herrschend durch­
gesetzt und die Anerkennung der Uferstaaten ge­
funden. 

Der Grundsarz des Kondominiums hat a/ber 
nach übereinstimmender Ansicht der Bundes­
regierung und der Vorarlberger Landesregierung 
nicht für die "Halde" zu gelten. Dieser bis zur 
25 m-Tiefenlinie reichende Uferstreifen gehört 
vielmehr ausschließlich zum Hoheitsgebiet des 
betreffenden Uferstaates. 

Da ~ich eine Lösung des geschilderten Problems 
derzeit noch nicht abzeichnet, eine Erörterung 
desselben aJber durch die beiden Regierungsde1e­
gationen die gegenständlichen Vertragsverhand­
lungen unnötig belastet hätte, wurde bei diesen 
Verhandlungen die Frage des Verlaufes der 
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Staatsgrenze .im Bodensee von vornherein aus- Zu Artikel 4: 
geklammert. 

Auf Vorschlag der schweizerischen Delega­
tion wurde wohl in das Grenzurkundenwerk 
auchd.ie bereits im Seebereich liegende Mün­
dungsstre<ke des Rheins zwischen den Grenz­
punkten Nr. 72 un1d 73 einlbezogen. Da a,ber der 
Grenzpunkt Nr.73 noch in der bereits erwähn­
ten Halde, also noch außerhaLb des Kondo­
miniums, liegt und iiJbeI1dijes bereits in dem im 
Jahre 1909 verfaßten Vermarkungsoperat als 
zur Rheingrenzstre<ke gehörend dargestellt ist, 
war von österreichischer Seite gegen die Ein­
beziehung in das vorliegende' Grenzurkunden­
werk nichts einzuwenden. 

Zu Artikel 2: 

Die Verlegung der Staatsgrenze in die Mitte 
des Rhein-Mittelgerinnes in der Oberen 
Strecke und der Zwischenstre<ke hat zur Folge, 
daß österreich etwa 16'1 ha an die Schweiz, 
diese jedoch nur etwa 6'4 ha an österreich ab­
tritt. Es ergibt sich daher für österreich ein 
Gebietsverlust von insgesamt etwa 97 ha. Wie 
bereits zu Artikel 1 Absatz 3 Ziffer 3 ausgeführt 
wurde, erhält österreich zum Ausgleich dafür attn 

Beginn und ,am Ende des Diepoldsauer Durch­
stiches zwei annälhemd gilei'ch .große Austausch­
flächen mit einem Gesamtausmaß von 97 ha. 

Artikel' 2 regelt nun das privatrechtliche 
Schicksaldet von der Gebietsänderung erfaßten 
Gebietsteile. Da die von Österreich zu übertra­
genden Gebietsteile im Gesamtausmaß von etwa 
16'1 ha derzeit als "öffentliches Gut (Rhein­
strom)" im Eigentum des Bundes stehen, werden 
durch die .in Rede stehende Vertragsbestimmung 
weder anderen inländischen Gebietskörperschaf­
ten noch Privatpersonen Eigentumsrechte ent­
zogen. 

Die Bestimmung des .Nbsatzes 2 dient lediglich 
zur Sicherung des ~m Albsatz 1 normierten 
Grundsatzes, daß das Eigentum in den zu über­
tragenden Gebietsteilen las t e n f r e i an die 
übernehmende Gebietskörperschaft (in Öster­
reich der Bund, in' der Schweiz der Kanton 
St. Gallen) übergeht. 

Zu Artikel 3: 

Diese Bestimmung gilbt den allgemein aner­
kannten Grundsatz des Völkerrechtes wieder, 
daß .die auf der Erdoberfläche verlaufende 
Grenzlinie die Hoheitgebiete zweier Nachbar­
staaten in lotrechter Richtung auch im Luft­
raum und im Erdinnern voneinander trennt. 
Weiters wird klargestellt, daß dieser Grundsatz 
auch für den Grenzverlauf in oberirdischen und 
unterirdischen Bauten jeder Art gelten soll, also 
z. B. auch a,u'f .Brii<ken oder in Tunnels. 

Laut einem allgemein anerkannten Grundsatz 
des Völkergewohnheitsrechtes sind, soweit ver­
traglich nicht etwas anderes vereinbart ist, die 
durch Wasserläufe bestimmten Staatsgrenzen be­
weglidi, das heißt, sie folgen den allmählichen 
und natürlichen Veränderungen des Wasserlau­
fes. Dieses völkerrechtLiChe Prinzip hat für die 
österreichisch-schweizerische Staatsgrenze inso­
fern nur eine geringere praktische Bedeutung, 
als naeh dem vorliegenden Vertrag und dem 
einen integrierenden Bestandteil des Vertrages 
bildenden Grenzurkundenwerk .im Hauptab­
schnitt Vorarlberg-Graulbünden überhaupt kein 
Wasserlauf grenzbestimmenä ist, im Hauptab­
schnitt Tirol~raUlbünden nur mehr der in 
einer Schlucht fließende Inn im Abschnitt :Alt­
finstermünz-Martinsbru<k. Im Hauptabschnitt 
Vorarlberg-'-St. Gallen w,iederum könnte sich 
das Prinzip der Beweglichkeit der nassen Gren­
zen deshalb wohl kaum praktisch auswirken, 
weil der regulierte Rhein mehr oder weniger 
"kanaJisiert" ist und a'lilmä:hi1iche naciirliche Ver­
änderungen nicht zu erwarten sind. Plötzliche, 
etwa durch eine Hochwasserkatastrophe bedingte 
Veränderungen aber haben auch nach dem Völ­
kergewohnheitsrecht nicht eine Verlegung der 
Staatsgrenzlinie zur Folge. Dies·er tatsächlichen 
Situation trägt nun Artikel 4 dadurch Rech­
nung, daß er die faktische Unbeweglichkeit aus­
drücklich auch zu einer rechtlichen erklärt. 

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der österrei­
chischen Bundesverfassung zwischen österreich 
und der Schweiz der aUgemein ane1"kcannte Völker­
rechtsgrundsatz der Beweglichkeit nasser Gren­
zen galt und kraft Art. 9 des B-VG Bestandteil· 
des Bundesrechtes wurde. Die im vorliegenden 
Vertrag verein:barte Aufgabe dieses die Grenze 
des Bundesgebietes und des betreffenden Lan­
·desgebietes mitlbestimmenden Prinzips muß 
aber nach Ansicht der Bundesregierung als eine 
Knderung im Sinne des Art. 3 A:bs. 2 B-VG. an­
gesehen werden. Artikeil 4 des vorlif\genden Ver­
trages wäre demnach gemäß Art. 50 B-VG als 
verfassungsärildemd zu behandeln und ausdrück­
lich als verfassungsändernld zu bezeichnen. 

Zu Artikel 5: 
Artikel 5 enthält, wie dies bei den meisten 

zwischenstaatüchen Verträgen üblich ist, eine 
Schiedsklausel. Alle Streitigkeiten über die Aus­
legung oder Anwendung des Vertrages sollen, 
sofern sie nicht von den zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten beigelegt werden können, 
von einem Schiedsgericht entschieden werden, 
das jeder der Vertragsstaaten anrufen kann. 

Die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes 
und das Verfahren zur Bildung desselben ent­
sprechen der allgemeinen völkerrechtlichen übung 
und berü<ksichtigen die überlegungen der Völ-
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kerrechtskommission der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet des Schiedsverfahrens (Re­
port 1958, UN-Doc. A/3859, Seite 3 ff.). 

Zu Artikel 6: 

Der vorLiegende Vertrag regelt insbesondere 
durch seinen Artikel 1 und das darin zum inte­
grierenden Bestandteil des Vertrages erklärte 
Grenzurkundenwerkdetailliert und ausschließ­
lich ·den Verlauf der österreichisch-schweize­
rischen Staats grenze vom Dreiländergrenzpunkt 
mit Italien am Piz Lad 'bis zum Bod·ensee. Es 
können und müssen daher alle Bestimmungen, 
die zwischen den Vertragsstaaten über den Ver­
lauf ihrer gemeinsamen Staatsgrenze getroffen 
worden sind, aufgehoben werden. Dies gilt ins­
besondere für den bereits im Allgemeinen Teil 
der Erläuterungen erwähnten Artikel II des 
Staatsvertrages vom 14. Juli 1868 über 
die Reguli~ruIl!g der Grenze zwischen Tirol 
und der Schweiz nächst dem Passe Finstermünz 
(RGBl. Nr. 2/1869). 

Zu Artikel 7: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläu­
terungen bflg1"ÜIlIdet worden ist, sol!lenauf 
schweizerischen Wunsch aUe kündbaren 
Vertragsbestimmungen über die Staats-
grenze von den vorliegenden unkündbaren 
getrennt und in einem gesonderten Abkommen 
zusammengefaßt werden. In Konsequenz dessen 
bringt Artikel 7 den Hinweis, aber auch die ver­
tragliche Verpfl.ichtung der Vertragsstaaten, daß 
die Vermarkung .der .gemeinsamen Staats grenze 
und die Erhaltung der Grenzzeichen in emem 
besonderen Abkommen geregelt wird. 

Zu Artikel 8: 

Dieser Artikel enthält die übllichen Schluß­
bestimmungen. Naturgemäß kann der Vertrag, 
der sich unmittelbar auf den Verlauf der Staats­
grenze bezieht, keine Kündigungsklausel ent­
halten. Denn im Falle einer Aufkündigung 
würde völlige Unklarheit und Unsicherheit 
über die weitere Anwendbarkeit des Grenz­
urkundenwerkes und damit auch über den Ver­
lauf der Staatsgrenze selbst bestehen. 

B. Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft über die Vermarkung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und die Erhaltung der Grenz­
zeichen 

Dieses Abkommen äst in vier Abschnitte ge­
teilt. Der Abschnitt I bringt alle Bestimmungen 
über die Vermessung und Vermarkung der 
österreichisch-schweizerischen Staatsgrenze, Ab­
schnitt 11 encltältdie über den Schutz der 
Grenzzeichen und Erhaltung ihrer Sichtbarkeit 

getroffenen Vereinbarungen, Abschnitt m re­
gelt die Aufgaben und die Organisation der 
österreichisch-Schweizerischen Grenzkommission 
und Abschnitt IY' schließlich bringt die üblichen 
Schlußbestimmungen. 

Zu Artikel 1 : 

Dieser Artikel enthält das Kernstück des Ab­
kommens, nämlich die Verpflichtung der Ver­
tragsstaaten, durch entsprechende Vermessung 
und Vermarkung den Verlauf der gemeinsamen 
Staats grenze stets deutlich sichtbar und (ver­
messungstechnisch) gesichert zu erhalten. Die 
dauernde Erkennbarkeit des Grenzverlaufes ist 
gleichermaßen im Interesse der Grenzol1gane 
wie der Bevölkerung gelegen. Die Bestimmungen 
dieses Artikels sind mit Absicht allgemein gehal­
~en, damit alle diesem Zweck dienenden Maß­
nahmen der Vermessung und Vermarkung durch 
das Abkommen erfaßt werden. Aus diesem 
Grundsatz ergibt sich die - auch ausdrücklich 
normierte - weitere Verpflichtung der Vertrags­
staaten, die zur Sichtbarerhaltung des Grenz­
verlaufes notwendigen Grenzzeichen nach Maß­
gabe desg.egenständlichen Vertrages' instandzu­
halten, erforderlichenfalls zu erneuern und ge­
eignete Maßnahmen zu ihrem Schutz zu treffen 
(Artikel 10). Die Verpflichtung zur Instandhal­
tung der "notwendigen" Grenzzeichen bedingt, 
daß dort, wo der Verlauf der Staatsgrenze nicht 
genügend sichtbar ist, zusätzliche Grenzzeichen 
gesetzt werden mÜsseI1(vgl. Artikel 4 Absatz 2). 

Die Organisation und Durchführung aller die­
ser Aufgaben obliegt der im Artikel 16 vorge­
sehenen "österreichisch-Schweizerischen Grenz­
kommission" . (im folgenden nur Kommission 
ge~annt). . 

Zu Artikel 2: 

Nach dem bereits im Allgemeinen Teil der 
Erlä'uterungen erwähnten Protokoll vom 
16. Juli 1937, betreffend "den Schutz 
und die Erhaltung der zur Vermarkung der 
österreichisch-schweizerischen Grenze in den Ab­
schnitten Vorarlberg-Graubünden und Tirol­
Graubünden dienenden Grenzzeichen", war die 
Erhaltung der Grenzzeichen und die Kosten­
frage wie folgt geregelt: 

"Artikel II 

Grenzzeichen, die nicht unmittelbar auf der 
Grenzlinie stehen, sondern längs der Gewässer, 
Wege usw., in, deren Mitte die Grenze verläuft, 
gesetzt sind, werden von jenem Staate erhalten, 
auf dessen Gebiet sie stehen. 

Artikel m 
Im übrigen erfolgt die Erhaltung der Grenz­

zeichen imAibschnitt Vorarlberg-Graubünden 
durch die Schweiz und äm Abschnitt Tirol-
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Graubünden durch österreich, im letzteren mit 
Ausnahme der be~den trigonometrischen 
Punkte III. Ordnung, Gemshleisspitz und Gri­
bellekopf, deren Unterhalt die Schweiz über­
nimmt. ' 

Artikel IV 

Die Kosten der Erhaltung der Vermarkung 
werden von den heiden Staaten zu gleichen Tei­
len getragen. 

Auf Grunld spezieller Vereinbarung können je­
doch auch von dem zur Erhaltung eines Grenz­
zeichens nicht verpflichteten Staate die in Be­
tracht kommenden Herstellungsarbeiten gegen 
entsprechende Kostenvergütung übernommen 
werden." 

Dieses übereinkommen hat sich aber bei den 
in den Jahren 1951 bis 1954 durchgeführten 
Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten in den 
genannten Hauptabschnitten nicht immer als 
zwemmäßig erwiesen. Vor allem hat die Bestim­
mung des Artikels IV Absatz 1, wonach die 
Kosten der Erhaltung der Vermarkung von 
beiden Staaten zu gleichen Teilen zu tragen sind, 
zu einer umständlichen und zeitraubenden Ver­
rechnung geführt. Auch die Regelung des Ar­
tikels II stünde - von der Rheingrenze abge­
sehen - einer rationellen Arbeitsweise im Wege, 
weil in ein und derselben Grenzstrecke beide 
Staaten Arbeitskräfte und Material einsetz·en 
müßten. Auf Grund der günstigen Erfahrungen, 
welche die Republik österreich !bei der perio­
dischen Revision der österreichisch-jugoslawi­
schen Staatsgrenze in den Jahren 1958 bis 1961 
und bei der periodischen Revision der öster­
reichisch-ungarischen Staatsgrenze in den Jah­
ren 1966 his 1969 gemacht hat, wurde das dort 
gehandhabte Prinzip, die Staatsgrenze nicht nur 
hinsichtlich der Vermarkungsarbeiten, sondern 
auch hinsichtlich der Kostentragung zwischen 
den beiden Vertragsstaaten räumlich aufzuteilen, 
auch in das vorliegende Abkommen übernom­
men (vgl. hiezu Artikel 9 des Vertrages mit der 
Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhal­
tl.lug der gemeinsamen Staats grenze und Rege­
lung der damit im Zusammenhang stehenaen 
Fra,gen vom 31. Oktdher 19M, RGB'l. Nr. 72/ 
1965, und gleichfalls Artikel 9 des Vertrages mit 
der ,SoziaEstischen Föderativen Repu'Mik Jugo­
slawien über die gemeinsame St3Jatsgrenze vom 
8. April 1965, BGBl. Nr. 229/1966). 

Eine Sonderregelung mußte allerdings für den 
Teil des Hauptabschnittes Vorarlberg-St. Gal­
len von der Einmündung der III in den Rhein 
bis z~t Einmündung des Alten Rheines in den 
Bodensee gemacht werden. Hier wurde das 
In ternationale Rheinregulierungsunternehmen 
verpflichtet, die Arbeitskräfte sowie die erfor­
derlichen Materialien, Fahrzeuge und Geräte auf 
seine Kosten zur Verfiügung zu ,steilien, weil Ar-

tikel 31 des bereits mehrfach erwähnten Regu­
lierungsvertrages vom 10. April 1954 ausdrück­
lich bestimmt; daß im Regulierungsbereich die 
Kosten der Vermarkung der Staatsgrenze zu 
Lasten des genannte~ Unternehmens gehen. 

Die gemäß Absatz 1 und 2 zu erwartenden 
Kosten der künftigen Erhaltung der Grenz­
zeichen werden sich im Rahmen der bisher in 
den Bundesfinanzgesetzen hiefür bewilligten 
Ansätze hallten. Die Kosten für die Instand­
haltung der Vermarkung werden durch die 
räumliche Auf teilung der Vermarkungsarbeiten 
auf die beiden Vertragsstaaten ungefähr gleich­
mäßig verteilt. 'Für den Fall aber, daß sich für 
einen Vertragsstaat eine unvorhergesehene 
Mehrbelastung ergibt, sorgen die Bestimmungen 
des Artikels 24 vor. 

Eine räumliche Auf teilung der Vermessungs­
arbeiten ist wegen der stichprobeweisen Kon­
troUvermessung nicht tunlich. Die erforder­
lichen Vermessungsarbeiten werden deshalb im 
Absatz 1 nicht räumlich aufgeteilt, weil dies 
eine gegenseitige Kontrolle ausschLießen und 
auch dem Artikel 5 .Nbsatz 1 widersprechen 
würde. 

Die Bestimmungen des Aibsatzes 4 sollen den 
Vertragsstaat, der zur Instandhaltung und zur 
Betreuung von Grenzzeichen verpflichtet ist, vor 
Schäden schützen, die durch Beschädigung loder 
Vernichtung dieser Grenzzeichen durch Staats~ 
angeihörige des anderen Vertragsstaates verur­
sacht werden. Da eine Behebung der Schäden 
durch den Vertragsstaat, dessen Staatsangehö­
riger den Schaden verursacht hat, bedeuten 
würde, daß dieser Staat in einem Grenzabschnitt 
Vorkehrungen tr,effen müßte, für dessen Betreu­
ung an sich der andere Vertragsstaat zuständig 
ist, und sich daraus Schwierigkeiten ergeben 
könnten, ist nur der Ersatz von Kosten der 
Schadensbehebung vorgesehen. Hiebei soll 
klargestellt werden, daß die hier normierte 
Haftung des Vertragsstaates, dem der Schädiger 
angehört, dem ersatzleistenden Staat den Rück­
griff gegenüber einem Dritten offenläßt, falls 
ein solcher im innerstaatlichen Recht dieses 
Staates vorgesehen ist. 

Zu Artikel 3: 

Die an anderen Staatsgrenzen gewonnenen 
Erfahrungen haben gezeigt, daß eine Kontrolle 
deir Grenzzeichen In angemessenen Zeitab­
ständen in vieler Hinsicht vorteilhaft ist. In 
dem bereits zitierten Grenzvertrag mit Ungarn 
(Artikel 9 Abs'atz 6) und ,ebenso in dem gleich­
falls bereits erwähnten Grenzvertralg mit Jugo­
slawien (Artikel 10) ist wohl für die perio­
dische Kontrolle ein Intervall von nur sec h s 
Jahren vorgesehen. Da aher die österreichisch­
schweizerische Staatsgrenze in den HauptaJb­
schnitten Tirol-Gr1auhünden und Vorar,lberg-
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Graubünden überwiegend im Hochgebirge und 
im Abschnitt Vorarlberg-St. Gallen üherwie­
gend im Gewässer verläuft, sind die beiden Ver­
handlungsdelegationen zur Ansicht gelangt, daß 
ein achtjähriger Zeitraum ausreicht, um eine 
entsprechende Kontrolle und Erhaltung der 
Grenzzeichen zu gewährleisten. 

Sollte aus welchem Grund immer die deut­
liche Sichtbarkeit des Verlaufes der Staatsgrenze 
an einer Stelle verlorengegangen oder die richtige 
Lage der Gr,enzzeichen strittig geworden sein, 
so wird .durch Absatz 2 die Möglichkeit gegeben, 
in dringenden Fällen auch außerhalb der perio­
dischen Kontrolle der Grenzzeichen die entspre­
chenden Vermessungs- und Vermarkungsmaß­
nahmen zu treffen; die Kosten solcher Maßnah­
men sind gering im Vergleich zu den möglichen 
Weiterungen, die sich einer strittigen Grenze 
wegen ergeben können. 

Zu Artikel 4: 

Das Grenzurkundenwerk, und zwar die 
Grenzbeschreibungen(Anlagen 1, 7, 10, 13, 16, 
19 und 22), enthalten auch genaue Angaben über 
die Art der Vermarkung der Grenzpunkte und 
die Form, das Aussehen und das Material der 
Grenzzeichen. In der Praxis kann sich nun aber 
die Möglichkeit ergeben, daß infolge Änderung 
der tatsächlichen Verhältnisse an der einen oder 
anderen Stelle eine andere Art der Vermarkung 
zweckmäßiger ist. Der Absatz 1 des Artikels 4 
ermöglicht es daher, von den im Grenzurkunden­
werk enthaltenen Angaben abzugehen. 

Die gleichen Erwägungen liegen auch dem 
AbSiatz 2 zugrunde, wonach von den im 
Grenzurkundenwerk festgelegten und ausgewie­
~enen Standorten der einzelnen Gr-enzzeichen 
abgegangen werden kann, soweit es erforderlich 
ist, gefährdete Grenzzeichen auf sichere Stellen 
zu versetzen (z. B. wegen Auswaschung des 
Ufers) und die ,direkte Vermarkung der Grenz­
linie in eine indirekte abzuändern oder umge­
kehrt (z. B'. wegen Verbreiterung eines Grenz­
weges). Derartige Maßnahmen, die wie alle an­
deren Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten 
ausschließlich im ,Rahmen der Kommission (Ar­
tikel 16) durchzuführen sind, haben natürlich 
keine Veränderung der Grenzlinie selbst zur 
Folge. 

Zu Artikel 5: 

Vermarkungsarbeiten, die mit einer Vermes­
sung ~erbunden sind, sind stets für die Siche­
rung des Grenzverlaufes (Artikel 1) entschei­
dende Maßnahmen. Darunter fallen in erster 
Linie auch .die im Artikel 4 Absatz 2 vorgese­
hene Setzung zusätzlicher Grenzzeichen, Ver­
setzung gefährdeter Grenzzeichen und Umwand­
lung einer direkten Vermarkung der Grenzlinie 
in eine indirekte oder umgekehrt. Weiters fällt 

darunter auch die Lageberichtigung eines unrich­
tig gesetzten, durch Naturereignisse etwa ahge­
s~hwemmten oder von unbefugter Hand ver­
setzten Grenzzeichens. 

Die Bedeutung aller dieser Arbeiten für die 
Sicherung des Grenzverlaufes erfordert es, daß 
sie in Niederschriften und Fel1dskizzen ~das sind 
maßstabgerechte Planskizzen etwa im Maßstab 
1 : 1000) urkundlich festgehalten werden und 
über den endgültigen Inhalt dieser Urkunden 
die KommisSlion sel~bst Beschllurß faßt. 

Zu Artikel 6: 

Jede der im Artikel 4 vorgesehenen Maß­
mhmen führt zu einer Änderung gegenüber den 
im Grenzurkundenwerk niedergelegten Anga­
ben, allerdings ohne daß hiedurch die Grenz­
linie selbst verändert würde. Es ist daher not­
wendig, alle diese Veränderungen urkundsmäßig 
f€stzuhalten. Dies soll, wie auch in den bereits 
erwähnten Grenzverträgen mit Ungarn und 
Jugoslawien, in Form von Niederschriften und 
soweit erforderlich in Form von zusätzlichen 
Feldskizzen geschehen. 

Darüber hinaus ist es aber notwendig, alle 
diese Veränderungen gegenüber dem dem vor­
liegenden Vertrag angeschlossenen Grenz­
urkundenwerk auch in systematischer und über­
sichtlicher Weise festzuhalten. Diesem Zweck 
dient die Bestimmung des Absatzes 2. 

Die Ahsät2le 3 und 4 regeln die Frage, wer 
dlie Kosten für die Herstel~1ung und Vervielfält~­
gung der z,usätzlichen Fel,dskizzen sowie für die 
Evidentlha!ltung zu tragen hat. Hinsü'chtilich der 
Hauptabschnitte Tirol-Graubüooen und Vor­
arlberg-Graubünden sind diiese Kos'ten von dem 
Vertr;lig-SlStaat zu tr<1igen, ,der nach A-rtikd 2' 
Absatz 2 für den betreffenden HaiUptahschnitt 
dlie erforderlichen Arlbeitskräfte, F1ahrzeuge und 
Geräte beizuste!l!len hat. Hinsichtliich des .Haupt­
aibschnittes Vorar~berg---'St. GaUen konnte a:Her­
dings dlie im ArtiikeJ 2 Albsatz 2 hiefür vorge­
sehene Ar1beitsteiluIlig für .die Regelung der 
Kostenfrage nicht zugrunde gelegt wel'den, weil 
dlie Kosten tür die Herstellung lLIlId Verviel­
fä:lcigung zusätZlicher Feltd~kJi'Zzen sowie für die 
EvidentfuaJoung keine "Kosten der Vermarkung 
der Grenze" im Sinne des Artikel's 31 Absatz 2 
des Rheinregu·lierungsvertI1ages von 1954 sind 
und daher nicht -dem InternatJlonailen Rhein­
rejgu:Ji~erungsunterneihmen aufgelastet werden 
können. 

Durch die Bestimmung dies Absatzes 4 soll 
verhindert werden, -daß Vermarkungs- oder 
Vel11TIes~ungsa:rbeiten, die von aruderer Seite 
durch bauliche Aribeiten v.eranLaßt werden, zu 
Lasten ,der heiden Vertlra.gsstaaten oder des 
Internationalen RheinregUiLierungsunternehmens 
gehen. 
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Zu Artikel 7: Grenzgebiet vom selben T3lg (BGBl. Nr. 341/ 

Eine zweckentsprechende un:d einwandfreie 1967). 

VermessuDJg UJ11Jd Vermal'kuDJg der Staatsgrenze Da die Kommission (Artikeil 16) mit der 
kann nur dunhgefülhrt wel1den, wenn die Ver- VermesSlUDJg ulDId ,der Vel1ffiarkung der gesamten 
messungsfachleute sowie deren HiUs- und Ar- österreichisch-schweizernschen Staatsgrenze be­
beitspersonaT an oder in der Nähe der Staats- auftt,:agt ist ,und i1hrauch die Ev~dentJhailtung 
grenze unlbehiinldert die ernorderl1ichen Arbeiten der Veränderulligen' ,gegenüber dem Grenz­
dunhfÜlhren und vor aHem die erforderlichen urkunde11lWerk oIbILiegt (Artikel 6 A!bsatz 2), ist 
Gl'enzzetmen setzen oder anbrmgen können. Zu es nur fo~gerochtig, wenn iihr auch die Durch­
diesem Zweck sollen die Eigentümer und die führung einer ,\,on ,den Vertr~gss1laa1len ver­
sonst Nutzungsberechtigten der an oder in der einbarten Gren~änderU11ig übel1tl1agen wil1d. Dies 
Nähe der Staatsgrenze li~enrlen Grundsoücke gilt vor allem 'für .die im Gelämenotwendigen 
zur Dul'dung . dieser Anbaiten verpflichtet wer- VermesSlungs- und Vermarkun:gsarlbeiten sowie 
den. rur die Vel1f'a&ung der notw'endilgen Grenz­

Die durch Vel1messungsarlbeiten entstehenden 
Fliul1Sch~den weMen geringf~gi,g sein, weil ein 
StreIiJen von je 1 m Breite bei;derseits ,der Grenz­
linie von Bäumen, Sträuchern und sonstigen die 
SichVbarkeitder Grenzzeichen beeinträchtigen­
den Pflanz,en freigehahen werden muß (siehe 
die Ecläuterungen zu Artikel 12). Schäden 
an Brücken und sonstigen Bauwerken 
können durch Vermessungsartbaiten nicht ver­
ur~acht weflden. Es darf auch nicht ühersehen 
werden, d'aß da's Setzen und AnJbl'ingen der 
Grenzzeichen gI.eichel'maßen im Interesse der 
Grenzor.gane und der Grundeigentümer liegt, 
deren Grundstücke an oder ,in der Nähe der 
Staatsgrenze li~gen. 

Die Fr3lge, db den EigentJÜmern und Nutz,urigs­
berechtitgten ,der Grundstücke für die ihnen auf­
erIe~en DUiI.dungspflichten eine Entschäd~gung 
gebühl1t, ist der innerstaaclichen RegeLung der 
Vertragsstaaten vOrlbehalten geiMieben. 

Zu Artikel 8: 

Auf Vorsch1:lig der schweizerischen Verhand­
lungsqelega:tion SJoliI die Komm,j,ssion ermächtigt 
werden, den Vertr3ig5staaten entsprechende Vor­
sch!1äge über eine VeränderuDJg der Staatsgrenze 
zu unterbreiten, wenn sich eine solche Knde­
run,g wegen baulicher Veränderungen aIs zweck­
mäßig erweist. Hiebei ,ist aJber ledi,glich an 
Grenzänderungel1 kleineren und kleinsten Aus­
maßes gedacht, . die vor alilem heim Ausbau der 
an ,der Staa'tsgrenze verlaufenden Straße er­
fOI"derllich wercllen könnten. Welche Schwierig­
keiten vor a1[em in paßrecht<licher u11Id fremden­
poI.izei'~icher Hinsich:t si,ch aus dem Umstand, 

. daß diie Sta;aUSigrenze auf einer Straße verläuft, 
er,gelben können, beWeisen ,die komplizierten 
Regelungen des Vertrages mit der . Bundes­
republik Deuotsch1and über den Durchgangsver­
kehr auf der RoßfeldSltmße vom 17. Feber 1966 
(BGBl. Nr. 340/1967) und des Vertrages mit der 
Bundesrepulbl.i:k Deutschloand über den Durch­
gangsverkehr <lillf den Straßen an der Walchen 
Ache und am PittenJbach sowie zum Bächen­
und Riß tal im österreichi:schen und deutschen 

dokumente. 

Durch die ßestimmulljgdes Artikeils 8 wird 
a:ber der Kommission keinesfal.\lls das Recht ein­
geräumt, aU5 e~gener MachtvoHkommenhei,t 
eine ÄnderuDJg des GrenzverL:iru:fes zu beschLießen 
und durchzulführ,en. Jede Änderung der öster­
reichisch-schweizerischen St3lat:sJgrenze - und sei 
sie noch so gerongfügig - bleibt einem zu ratifi­
zierenden Sta'atsvertl13:ig vortbehahen, der auf 
österreich<i'scher Seite nach Art. 50 B-VG der 
GenehmiguDJg des Nationalrates und überdies 
nach Art. 3 Aibs'. 2 B-VG zu seiner innerstaat­
lichen Wirksamkeit ubereinstJ~mmender Ver­
fassungSigesetze des Bundes und der betroffenen 
Bundeslländer bedarf. 

Zu Artikel 9: 
Die wechselseitige Benützung der Triangulie­

rungspunkte in der Nähe ,der Staats grenze hat 
außer ihr,er Bedeutung für innerstaatliche Ver­
messungen durch ihr Einbezogensein in das inn~r­
staatliche Grundlagennetz auch große Bedeutung 
für die Verbindung der Grundlagennetze von 
Nambarstaaten, insbesondere für die Nahtstellen 
solcher Netze: di.e Staatsgrenzen. Die wechsel­
seitige ,Benützung dieser Vermessungs-Fixpunkte 
liegt im beiderseitigen Interesse. 

Zu Artikel 10: 

Nach dieser Vertragsbestimmung verpflichten 
sich die heiden, Vertragsstaaten, die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz der Grenzzeichen zu 
treffen, die nach den Bestimmungen des Abschnit­
tes I zur Sichtbarerhaltung des. Grenzverlaufes 
instandzuhalten, zu. erneuern und zu ergänzen 
sind. S~IdJ.e Maßnahmen sind auf österreichischer 
Seite auch in gewissen Bestimmungen des Straf­
gesetzes zu sehen. Bei vorsätzlicher Beschädigung 
oder Vernichtung von Grenzzeichen kommen die 
Bestimmungen über die boshafte Beschädigung 
fremden Eigentums (§§ 85 bzw. 468 StG) zur 
Anwendung; das in Täuschungsabsicht erfolgte 
Wegräumen oder Versetzen von Grenzzeichen 
ist als Betrug (§ 199 lit. e stG.) zu behandeln. 

146 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 30

www.parlament.gv.at



26 146 der Be~la,gen 

Zu Artikel 11: 

Diese Bestimmung ist vor allem für den 
Hauptabschnitt Vorarlberg-St. Gallen, und 
zwar für die Obere Strecke und die Zwischen­
streckedes Rheines, weiters für den Alten Rhein 
in der Hohenemser Kurve und für den Alten 
Rhein vom ,Brlljg,ger Horn b!is zum B·odensee von 
Bedeutung. Denn nach Artikel 1 Absatz 1 Ziffer 3 
wird in diesen Abschnitten die Staatsgrenze durch 
die Mitte des Gerinnes bestimmt. Maßnahmen 
im Uferbereich ~dies .gih vor allem für Maßnah­
men der Gemeinsamen 'Rheinkommission), die so 
entscheidend sind, daß sie eine Änderung der 
Lage ,der Mittellinie zur Grenzlinie mit sich brin­
gen, werden aber vielfach Maßnahmen zur Siche­
rung und Sichtbarerhaltung des Grenzverlaufes 
(Artikel 1 des Abkommens) erfor·derlich machen. 
Aus diesen Gründen weIlden derartige Maßnah­
men an die Zustimmung der Kommission ge­
bunden. 

Zu Artikel 12: 

Die Grenzlinie und die sie markierenden 
Grenzzeichen sollen in der Natur stets erkennDar 
sein. Diesem Zweck dienen die vorliegenden Be­
stimmungen über die Auslichtung eines beider­
seits 1 m breiten Grenzstreifens und der indirekt 
gesetzten Gnnzzeichen. Diese Bestimmungen 
wurden aus den bereits erwähnten Grenzver­
trägen mit Ungarn (Anikel 6 Absatz 1) und 
mit Jugoslawien (Artikel 17 Absatz 1) entnom­
men. 

Im Gegensatz zu den zitierten Bestimmungen 
dieser Verträge verpflichtet allerdings das vor­
liegende Abkommen nicht mehr die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten der an oder in der 
Nähe der Staatsgrenze liegenden Grundstücke, 
d'ie erfor>derl~chen Ausllichtun~arheiten ohne An­
spruch aUlf Entschädigung durch,zufuhren. Auf 
Vorschlag der schweizerischen Verhandlungsdele­
g~,tion soll vielmehr die Entscheidung, wer die 
notwendigen Arbeiten durchzuführen. und wer 
die Kosten zu tragen hat, der innerstaatlichen 
Regelung der beiden Vertragsstaaten überlassen 
bleilben. 

Die Verpflichtung zur Erhaltung des 1 m brei­
ten Grenzstreif.ens bezieht sich naturgemäß nur 
,auf Strecken, in denen die Staatsgrenze auf dem 
Land und nicht in einem Gewässer verläuft. Auch 
für den letzteren Fall gilt alber die - gerade hier 
in ·der Prax.is bedeutsame - Verpflichtung, um 
jedes indirekte Grenzzeichen einen Kreis mit 
einem Radius von 1 m freizuhalten. 

Zu Artikel 13: 

Nach § 15 Abs. 2 des Zollgesetzes vom 15. Juni 
1955, BGBl. Nr. 129, bedarf die Errichtung von 
Baulichkeiten und Einfriedungen sowie die An­
lage von Wegen, Seilbahnen, Eisenbahnen, über-

gängen, Brücken, Landungsstegen und derglei­
chen in unmittelbarer Nähe der Zollgrenze der 
Zustimmung der Finanzlandesdirektion. Die Zu­
stimmung ist zu erteilen, wenn durch diese Bau­
lichkeiten und Anlagen ,die Grenzü'berwachung 
und die Verhinderung von Zollzuwiderhandlun­
gen nicht erschwert werden. In Abänderung die­
ser innerstaatlichen Gesetzesvorschrift sieht nun 
die gegenständliche Vertragsbestimmung im 
Interesse der Sichtbarkeit des Grenzverlaufes und 
der Sicherheit der Grenzzeichen vor, daß inner­
halb des 1 m breiten Grenzstreifens und inner­
habb des Kreises von 1 m Radius um jedes in­
direkte Grenzzeichen Anlagen jeglicher Art über­
haupt nicht errichtet werden dürfen. Eine Aus­
nahme wird nur für Anlagen, die dem öffent­
lichen Verkehr, der Grenzabfertigung oder der 
Grenzüberwachung dienen, vorgesehen. Diese 
Ausnahme hat für aUe Verkehrswege, insbeson­
dere für Eisenba'hnanlagen gemäß § 10 des Eisen­
bahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, sowie für Zoll­
gebäude .unJd GrenzkontroJIsteUen große prak­
tische Bedeutung. Vom Bauverbot sind weiters 
auch Leitungen aller Art (Hochspannungsleitun­
gen, FernmeldekaJbeI und del'g,leichen) ausge­
nommen, sorf,ern sie die Stalatsgr.enze in einem 
Winkelbereich zwischen 45° und 135° schneiden. 
(Mit dieser Einschränkung wird bezweckt, daß 
durch die Errichtung und Wartung der Leitungen 
soweit wie möglich die Grenzzeichen nicht be­
schädigt werden.) 

Zur Vermeidung von Härten wird den zu­
ständigen Behörden der Vertragsstaaten das 
Recht eingeräumt, in besonderen Fällen weitere 
Ausnahmen von den Bestimmungen des Absat­
zes 1 erster Satz zuzulass,en, wenn und solange 
dadurch die Erkennbarkeit der Staatsgrenze nicht 
beeinträchtigt wird. 

Zu Artikel 14 : 

Diese Bestimmung dient der Verhütung von 
Verwechslungen zwischen Eigentumsgrenzzeichen 
und d·en Grenzzeichen der Staatsgrenze. 

Zu Artikel 15: 

Wie bereits zu den Artikeln 7 und 12 aus­
geführt worden ist, bleibt die Entscheidung dar­
über, ob und' wieweit die Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigten der von den Vermessungs­
und Vermarkungsarbeiten oder Auslichtungs'­
arbeiten betroffenen Grundstücke einen Ent­
schädigungsanspruch haben, der innerstaatlichen 
Regelung der Vertragsstaaten ÜJberlassen. . 

Was die innerstaatliche Rechtslage in öster­
reich betrifft, so müßte, wenn den betroffenen 
Grundeigentümern oder Nutzungsberechtigten 
ein durchsetzbarer Entschädigungsanspruch zu­
stehen soll, 'hiefür allerdings ein besonderes 
Durchführungsgesetz geschaffen werden. Denn 
nach der geltenden Rechtslage könnten etwaige 
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Entschä.digungsforderungen auch nicht auf § 365 
ABGB geschützt wer.den. Handel es sim dom vor­
liegendenfalls nimt um Enteignungen (die nach 
den Erkenntnissen des VfGH vom 26. Juni 1963, 
Sig. N r. 4470, und 28. Februar 1966, Z. B 240/65, 
eine Vermögensverschiebung voraussetzen), son­
dl'rn teils um öffentlich-rechtliche Reallasten, 
teils aber um öff,entlich-remtliche Beschränkun­
gen des Eigentums im Sinne des § 364 Abs. 1 
ABGB. Davon a'bgesehen, steht nach der Ent­
smeidung des OGH vom 22. November 1961, 
Z. 3 Ob 500/60 {JBI. 1962, S. 260 ff.), ,dem Ent­
eigneten ein Entschädigungsansprum bei einer 
Enteignung, die das Gesetz selbst verfügt, nur 
dann zu, wenn dieses Gesetz oder ein besonder,es 
Gesetz eine Entschädigungspflicht ausspricht. (So 
räumt zum Beispiel § 5 des Vermessungsg,esetzes, 
BGBI. Nr. 306/1968, dem GI"Unlde~gentümer 
einen Anspruch auf Schadloshaltung für be­
stimmte Tatbestände ein.) Dieser Grundsatz hat 
aber auch für die unmittel,bar durch Gesetz 
oder - wie vorliegendenfaUs - durch Staats­
vertrag auferlegten 'Reallasten und Eigentums­
beschränkungen zu gelten. 

Da nach der im Artikel 2 verei'nlbarten Rege­
lung auf dem Hoheitsgebiet des einen Vertrags­
staates auch Organe des anderen Vertragsstaates 
Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten durch­
führen werden, soll durch die Bestimmung des 
Albs'atzes 2 au~geschlossen wenden, daß die von 
diesen ADbeiten betroffenen Eigentümer oder 
Nutzungs'berechtigten der Grenzgrundstücke an 
den anderen' Staat Entschädigungsansprüche 
stellen. 

Zu Artikel 16: 

Während Artikel 1 den materiellen Haupt­
grundsatz für die Vermessung und Vermarkung 
der österreimis,ch-schweiz.erischen Staatsgrenze 
enthält, stellt Artikel 16 den Schwerpunkt der 
organisa torischen Vertragsbestimmungen dar: 
Gemäß dem in Rede stehenden Artikel wird -
soo wie dies bereits bei den erwähnten Vermes­
sungs- und Vermarkungsarbeiten der Jahre 1951 
bis 1954 der Fall war - eine österreichisch-, 
Schweizerische Grenzkommission die Vermes­
sungs- und Vermarkungsarbeiten zu organisieren 
und für deren Durchführung zu sorgen haben, 
damit die Staats grenze stets deutlich sichtbar 
und gesichert erhalten biletbt. In&be~ondere wird 
die Kommission die erforderlimen Maßnahmen 
treffen müssen, damit dort, wo dies erforderlich 
ist, zusätzlich Grenzzeichen gesetzt, gefährdete 
Grenzzeichen auf sichere Stellen versetzt und die 
direkte Vermarkung der Grenzlinie in eine indi­
rekte umgeändert werden oder umgekehrt (Arti­
kel 4 Absatz 2). Hervorzuheben ist weiters unter 
den Aufgaben der Kommission die Verpflim­
tung nach, Artikel 6 Absatz 2, daß die Kom­
mission die voOn ihr beschLossenen Änderungen 
und Ergänzungen der Vermarkung sowie die 

im Grenzurkurudenwerk ader in den von ihr fest­
gelegten Vermessungsergebnissen festgestell ten 
Widersprüche und Fehler auf zweckentspre­
chende Weise fortzuführen hat. Erst dadurch 
wird simergestellt, daß das Grenzurkundenwerk 
trotz künftiger Änderungen in der Vermarkung 
oder im Verlauf der Grenzgewässer (v gI. Arti­
kel 3 Absatz 2) für die mit Grenzangelegen­
heiten (vor allem für die mit der überwamung 
der Staatsgrenze) betrauten Organe benützbar 
bleibt. 

Zu Artikel 17: 

Diese Bestimmung regelt die Zusammen~et­
zung der Kommission und die Tragung der 
durm ihre Tätigkeit entstehenden Kosten; Zur 
einfachen und ralSchen Verstänldigung soNen 
die beiden Vorsitzenden der Kommission und 
deren Stellvertreter berechtigt sein, unmittel­
har - also unter Ausschluß des diplomatischen 
Weges - miteinander in Verbindung zu treten. 
Dies wird vor allem bei der Einberufung der 
Kommission zu Tagungen oder Grenzhesimti­
gungen (Artikel 18 Absatz 1) sowie bei einer 
schriftlimen Besml ußfassung (dies vor allem 
außerhalbeiner wiederkehrenden periodischen 
Tagung) von praktismer Bedeutung sein. 

Wie bereitsi im Allgemeinen Teil der Erläu­
terungen erwähnt, sind die Tiroler und 
die Vorarlberger Landesregierung nur dann 
bereit, die Entwürfe der für die vertraglich 
vereinbarten Grenzänderungen nam Art. 3 
Abs. 2 B-VG ·erforderlichen Landesverfassungs­
gesetze in ihren Landtagen einzubringen, wenn 
die beiden Länder in der Kommission durch je 
ein ordentliches Mitglied (gegebenenfalls dessen 
Stellvertreter) vertreten sind und diese Vertre­
tung durch eine (nicht "paktierte") Bestimmung 
des für die Grenzänderungen notwendigen Bun­
desverfa'ssung~esetzes simergestelilt wind. Dieser 
Länderforderung trägt § 9 des von der Bundes­
regierung unter einem dem Nationalrat vorge­
legten Entwurfes des gegenständlichen BUIl!des­
verfassungsgesetzes Rechnung. 

Zu Artikel 18: 

Diese Bestimmung regelt den Zusammentritt 
der Kommission zu Tagungen oder Grenzhe­
sichtigungen: Die Kommission kann auf Grund 
eines eigenen Beschlusses zusammentreten; sie 
muß hingegen zus'ammentreten, wenn dies einer 
der Vertra.gsstaaten im d1iplomaltismen Weg 
verlangt. Dies wird vor aHem in den im Arti­
kel 3 Absatz 2 demonstrativ aufgezählten Fällen 
notwendig sein. 

Zu Artikel 19: 

Hier sind die näheren organisatorismen und 
formalrechtlichen Vorsmriften über die Tagun-
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gen und Grenzbesichtigungen der Kommission 
geregelt. 

Zu Artikel 20: 

Die Kommission kann ihre Beschlüsse nur 
dann fassen, wenn Ülbereinstimmung zwischen 
den beiden Delegationen besteht. Damit ist jeder 
der beiden Delegationen die Möglichkeit gege­
ben, die von ihr zu vertretenden Belange ent­
sprechend zu wahren. Die Bestimmung des zwei­
ten Satzes war erforderlich, damit nicht ein von 
der österreichischen Bundesverfassung nicht vor­
gesehenes Organ berufen wird, für österreich 
unmittelbar verbindliche Rechtsakte zu setzen. 

Zu Artikel 21; 

Nach dem Abkommen zwischen der öster­
reichischen Bundesregierung und der Regierung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, betreffend 
die Aufhebung des Paßzwanges zwischen Öster­
reich und der Schweiz, BGBi\. Nr. 159/1957, in 
der Fas~ung desZusatza'bkommens BGBL Nr.165/ 
1959 können Schweizerbürger ohne Sichtver­
merk an allen zugelassenen GrenzülberW<lngsstel­
len ,der Republik österreich außer mit einem gül­
tigen oder seit weniger als fünlf Jaihren alb gelaufe­
nen Schweizerpaß, Kinderausweis oder Kollektiv­
paß auch mit einer von den Kantonen oder Ge­
meinden nach ein:heitJiichem Muster ausg,estellten 
schweizerischen Identitätskarte ein- und ausrei­
sen (Artikel 1 Ziffer 1). österreichische Staats­
bürger wiederum können demselben Abkom­
men zufolge ohne Visum an allen zugelassenen 
Grenzübergangsstellen der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein außer mit einem gül­
tigen oder seit weniger als fünf Jahren abge­
laufenen Reisepaß, Kinderausweis oder Sammel­
paß (Sammelliste) der Republik Österreich auch 
mit einem gültigen Personalausweis der Repu­
blik Österreich ein- und ausreisen (Artikel 2 
Ziffer 1). 

Da nun die Mitglieder der Kommission und 
deren Stellvertreter (Artikel 17) sowie die von 
der Kommission mit den eigentlichen Vermes­
sungs- und Vermarkungsarbeiten betrauten Per­
sonen (Artikel 2) die Staatsgrenze in der Erfül­
lung ihrer Arbeiten auch an anderen als den 
zugelassenen' Grenzübergangsstellen übersch1"ei­
ten müssen, war es notwendig, im vorliegenden 
Abkommen eine diesbezügliche Sonderbestim­
mung zu treffen. 

Diese Bestimmung weicht auch insofern von 
dem zitierten Paßabkommen ab, als nur. g ü 1-
t i ge Reisepässe und nicht auch seit weniger als 
fünf Jahren abgelaufene Reisepässe zum Grenz­
übertritt außerhalbder zugelassenen Grenzüber­
gangsstellen berechtigen. 

Angesichts der besonders guten nachbarlichen 
Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten hiel-

ten es· die Verhandlungsdelegationen . nicht für 
notwendig, die im Grenzvertrag mit Ungarn 
(Artikel 24} und mit Jugoslawien (Artikel 33) 
vorgesehene Regelung zu übernehmen und dem­
nach zu vereinbaren, daß jeder Vertragsstaat die 
von ihm eingesetzten Personen mit einem 
Grenzübertrittsausweis ausstattet und der andere 
diese Ausweise vidiert. Aus Gründen der Ord­
nung ist es jedoch zweckmäßig, daß die Vor­
sitzenden der beiden Deleg~tionen in der Kom­
mission einander nicht nur die Delegationsmit­
glieder und deren Stellvertreter; sondern auch 
die bei den Vermessungs- und Vermarkungs­
arbeiten unmittelbar eingesetzten. Personen 
namentlich bekanntgeben. 

Zu Artikel 22: 

Der Artikel 22 enthält Erleichterungen zur 
Durchführung des Abkommens auf dem Gebiet 
des Zollrechts und der Ein- und Ausfuhrbe­
schränkungen. Er ist gesetzesändernd. 

In den Absätzen 1 und 3 ist die Befreiung 
von Ein- und Ausfuhrabgaben für jene Waren 
vorgesehen, -die aus dem Gebiet des einen Ver­
tragsstaa tes in das Gebiet des anderen Vertrags­
staates verbracht und im Zusammenhang mit 
der' Durchführung von Arbeiten im Rahmen 
dieses Vertrages henötigt werden. 

Absatz 2 ,sieiht die sichersteHungsfreie Ein- und 
Ausgangsvormerkbehandlung der zur Durch­
führung der Arbeiten im Rahmen dieses Vertra­
ges vorübergehend benötigten Gegenstände wie 
Fahrzeuge, Maschinen etc, vor. Dabei ist noch 
eine weitere Abgabenbegünstigung für den Fall 
vorgesehen, daß solche Gegenstände wegen völ­
liger Abnützung unbrauchbar geworden sind. 

Durch. Absatz 4 werden jene Waren, die nach 
den Absätz·en 1 bis 3 abgahenfrei bleiben, aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit auch von den 
bestehenden Verboten und Beschränkungen der 
Ein- und Ausfuhr befreit. 

Die Zollahfertigungs- und Oherwachungser­
leichterung,en, die der Absatz 5 bei der Ein-, 
Aus- und Durchfuhr der obgenannten Waren 
vorsieht, sollen im Hinblick darauf, daß die 
Arlbeitendurch eine (zwischen}staatl1iche Kom­
mission (Artikel 16) durchgeführt werden, ein 
Minimum - an Verw,altungsaufwand gewährlei­
sten. 

Zu Artikel 23: 

Auf die Erl'äuterungen zu Artikel 5 des Ver­
trages wird verwiesen. 

Zu Artikel 24: 

Die räumliche Auf teilung der Vermarkungs­
arbeiten im Artikel 2 Absatz.2 geht von der 
Annahme aus, daß die Vertragsstaaten annä­
hernd gleichmäßig in finanzieller und perso-
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neUer Hinsicht belastet sind. Es ist jedoch mög­
lich, daß bei kommenden periodischen über­
prüfungen der Staatsgrenze (Artikel 3 Absatz 1) 
infolge besonderer unvorhergesehener Ereig­
nisse eine einseitige Mehrbelastung eines Ver­
tragsstaates eintritt. Für diesen Fall ist die Mög~ 
lichkeit vorgesehen, daß an die Stelle der 
Kostenregelung, wie sie Artikel 2 Absatz 2 vor­
sieht, eine Kostenregelung tritt, die auf Grund 
des Artikels 24 in Form eines Regierungsüber­
einkommens vereinbart wird. 

Zu Artikel 25: 

Dieser Artikel enthält die üblichen Schluß­
bestimmungen. Die Gültigkeitsdauer des Ver­
trages wurde im Interesse einer erhöhten Sta­
bilität in der Behandlung der Vermarkungs- und 
Vermessung9fr,agen mit' zehn J ahr,en bemessen. 
Die Gültigkeitsdauer verlängert sich nam Ab­
lauf dieser Periode automatisch um jeweils wei­
tere zehn Jahre. Doch kann der Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von sechs Monaten (vom 
Ablauf des zehnjährigen Zeitraumes zurückge­
rechnet) schriftlich gekündigt werden. 

Zu Artikel 26: 

Dieses Abkommen entlhält gesetzänidernde und 
gesetzeser:gäruzenlde Bestimmungen und darf 
daher nach Art. 50 .Albs. 1 B-VG nur mit Ge­
nelhmigung des Nationa:ll1a~es abgeschlossen wer­
den. Das Albkommen bedarf der Ratifikat~on. 

C. Protokoll zum Abkommen zwismen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik österreich über die Vermarkung der 
gemeinsamen Staatsgrenze und die Erhaltung 
der Grenzzeimen 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläu­
terungen ausgeführt wurden auf Wunsch 
der 'schweizern.chen Del~ation die für 
notwendig erachteten Bestimmungen ütber die 
von der Kommission zu führ,enden Hartdruck­
und Farbstampiglien sowie über die zur Siehe-

rung des Grenzverlaufes im Falle bergbaulicher 
Tätigkeit im Grenzbereich notwendigen Maß­
nahmen in ein eigenes Protokoll zum Abkom­
men tiber die Vermarkung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und die Erlhaltung d~ Grenzzei­
chen, in welches diese B,estimmungen in sach­
licher und systematischer Hinsicht an sich gehör­
ten, aufgenommen. Dem diesbezüglichen schwei­
zerischen Wunsch lagen rein innerschweizerische 
ErWägungen zugrunde. Am sachilichen Ender­
gebnis wird jedoch dadurch nichts geändert, weil 
das in Rede stehende Protokoll kraft seiner Zif­
fer 3 einen integrierenden Bestandteil des Ab­
kommens bil.id'et, a,lso im gteimen Maße wie die­
ses selbst für die bei,den Vertragsstaaten verbind­
lich ist. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Zu Ziffer 1: 

. Diese Vertragsbestimmung berechtigt und ver­
pflichtet jede Delegation, . entsprechende Hart­
druck- und Farbstampiglien mit dem Wappen 
ihres Staates zu führen. Dies ist notwendig, um 
wichtige Dokumente der Kommission, wie etwa 
deren Niederschriften üher die Tagungen und 
Grenzbesichtigungen (Artikel 19 Absatz 2 des 
Abkommens) oder die im Artikel 6 Absatz 2 
behandelte Fortführung des Grenzurkundenwer­
kes entsprech,end siegeln Zu können. 

Zu Ziffer 2: 

Eine ähnliche Bestimmung findet sich bereits 
im österreichisch-liechtensteinischen Vertrag vom 
17. März 1960 zur Feststellung der Staatsgrenz'e 
und Erhaltung der Grenzzeichen, BGBI. Nr. 228 
(Artikel 14), sowie in den bereits mehrfam 
erwähnten Grenzverträgen mit Ungarn (Arti­
kel 30) und Jugoslawien (Artikel 20). Bergbau­
betriebe bestehen wohl derzeit im österreichisch­
schweizerischen Grenzgebiet nicht; gleichwohl 
. wurde diese Bestimmung für eine bergbauliche 
Aufsuchungs_ und Gewinnungstätigkeit in 
Grenznähe vorsorglich aufgenommen. 
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Zur B e ach tun g 

Die Anlagen 1 bis 24 zu 146 dAr Beilagen zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIII. GP., die einen integrierenden Bestandteil 

zu diesem Staatsvertrag bilden, liegen in der 
Kanzlei des Pr~sidenten des Nationalrates zur 

Einsicht auf. 

I 

V 
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